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1. Allgemeine Informationen 

1.1 Einleitung und allgemeine Hinweise 

Seit der Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur angemessenen Eigenkapitalausstattung internati-

onal tätiger Banken durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2004 besteht das Grundkonzept aus 

drei sich ergänzenden Säulen. Die dritte Säule ergänzt die quantitativen Vorgaben der ersten Säule (insbesondere 

Mindestkapitalanforderungen) und das interne Risikomanagement sowie Überprüfungsverfahren der Bankenauf-

sicht (zweite Säule). Mit der dritten Säule verfolgt die Aufsicht das Ziel, die Marktdisziplin zu erhöhen, indem Markt-

teilnehmern umfassende Informationen zum Risikoprofil eines Instituts zugänglich gemacht werden.  

In Deutschland wurden die erweiterten Offenlegungsanforderungen der dritten Säule zum 1. Januar 2007 mit dem 

neuen § 26a KWG und der Einführung der Solvabilitätsverordnung (SolvV) in nationales Recht umgesetzt. Seit dem 

1. Januar 2014 gelten in der gesamten Europäischen Union die Offenlegungsanforderungen der Capital Require-

ments Regulation (CRR), die die bisherigen SolvV-Vorgaben ablösen. Die bislang in § 7 IVV a. F. geregelte Offenle-

gung von Informationen zur Vergütungspolitik findet sich nun ebenfalls in der CRR wieder. 

Die im Bericht enthaltenen quantitativen Angaben entsprechen grundsätzlich dem Stand des Meldestichtags zum 

Ultimo Dezember des Berichtsjahres. Davon abweichend erfolgen die Angaben zu Kreditrisikoanpassungen auf Ba-

sis des festgestellten Jahresabschlusses. 

1.2 Anwendungsbereich (Art. 431, 436 und 13 CRR, § 26a KWG) 

Qualitative Angaben 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten die Angaben zum Anwendungsbereich der Offenlegung gemäß Artikel 

431, 436 und 13 CRR / sowie § 26a (1) Satz 1 KWG. 

Die Offenlegung der Stadtsparkasse Wuppertal erfolgt auf Einzelinstitutsebene. 

 
Quantitative Angaben  

Gemäß Artikel 436 Buchstaben c) bis e) CRR erklärt die Stadtparkasse Wuppertal folgendes: 

Die Stadtsparkasse Wuppertal hat keine Tochtergesellschaften. 

1.3 Einschränkungen der Offenlegungspflicht (Art. 432 CRR) 

Die Stadtsparkasse Wuppertal macht von den Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 432 CRR Gebrauch, bestimmte 

nicht wesentliche und vertrauliche Informationen bzw. Geschäftsgeheimnisse von der Offenlegung auszunehmen.  

Eine Prüfung der Angemessenheit bei der Nicht-Offenlegung von nicht wesentlichen oder vertraulichen Informati-

onen bzw. Geschäftsgeheimnissen gemäß den Vorgaben im BaFin-Rundschreiben 05/2015 (BA) wurde durchge-

führt und entsprechend dokumentiert. 

Folgende Ausnahmen wurden angewendet:  

� Quantitative Offenlegungsinhalte, wie z. B. Risikopositionen, die weniger als 5 % der Gesamtposition aus-

machen, sind als "sonstige Posten" ausgewiesen. Bei Positionen unterhalb der 5 %-Grenze ist eine weitere 

Aufschlüsselung unter Materialitätsgesichtspunkten nicht erforderlich. 

� Kundenbezogene Informationen, die Rückschlüsse auf Kunden zulassen könnten, wurden nicht offenge-

legt. Begründung: Es werden vertragliche, datenschutzrechtlich relevante Inhalte geschützt. 
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Davon unabhängig besitzen folgende Offenlegungsanforderungen der CRR aktuell keine Relevanz für die Stadt-

sparkasse Wuppertal: 

� Art. 438 Buchstabe b) CRR (Keine Offenlegung von Kapitalaufschläge gemäß Artikel 104 (1) Buchstabe a) 

CRD von der Aufsicht gefordert.)  

� Art. 441 CRR Die Stadtparkasse Wuppertal ist kein global systemrelevantes Institut. 

� Art. 449 CRR (Verbriefungspositionen sind nicht vorhanden.) 

� Art. 452 CRR Für die Ermittlung der Kreditrisiken wird nicht der IRB-Ansatz, sondern der KSA zugrunde 

gelegt. 

� Art. 454 CRR Die Stadtparkasse Wuppertal verwendet keinen fortgeschrittenen Messansatz für operatio-

nelle Risiken. 

� Art. 455 CRR Die Stadtparkasse Wuppertal verwendet kein internes Modell für das Marktrisiko. 

1.4 Medium der Offenlegung (Art. 434 CRR) 

Die offen zu legenden Informationen gemäß Artikel 434 CRR sind auf der Homepage der Stadtparkasse Wuppertal 

unter www.sparkasse-wuppertal.de veröffentlicht worden.  

Der Offenlegungsbericht bleibt bis zur Veröffentlichung des folgenden Offenlegungsberichtes auf der Homepage 

der Stadtparkasse Wuppertal jederzeit zugänglich. Der elektronische Zugang zum Offenlegungsbericht ist ohne na-

mentliche Registrierung möglich. 

In diesen Offenlegungsbericht wurden in den Kapiteln 2.1 bis 2.4 „Risikomanagement (Art. 435 CRR)“ Inhalte aus 

dem Lagebericht der Stadtsparkasse Wuppertal 2019, Kapitel 5 wortgleich übernommen. 

1.5 Häufigkeit der Offenlegung (Art. 433 CRR) 

Gemäß Artikel 433 CRR müssen die nach Teil 8 CRR (Artikel 431 bis 455) erforderlichen Angaben mindestens einmal 

jährlich offengelegt werden.  

Die Stadtparkasse Wuppertal hat gemäß dem Artikel 433 Satz 3 CRR sowie den Vorgaben im BaFin-Rundschreiben 

05/2015 (BA) geprüft, ob die Offenlegung mehr als einmal jährlich ganz oder teilweise zu erfolgen hat. Die Prüfung 

der Stadtparkasse Wuppertal hat ergeben, dass eine jährliche Offenlegung ausreichend ist. 
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2. Risikomanagement (Art. 435 CRR) 

2.1 Risikomanagementsystem (Art. 435 (1) CRR) 

In der Geschäftsstrategie werden die Ziele des Instituts für jede wesentliche Geschäftstätigkeit sowie die Maß-

nahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risikosteuerung der 

wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Hier sind die Betrachtung 

der ganzheitlichen Risikolage und eine angemessene Eigenkapitalzuführung die wesentlichen strategischen 

Handlungsfelder. 

Die Risikoinventur umfasst die systematische Identifizierung der Risiken sowie die Einschätzung der Wesent-

lichkeit unter Berücksichtigung der mit den Risiken verbundenen Risikokonzentrationen. Basis der Risikoinven-

tur bilden die relevanten Risikoarten bzw. -kategorien.  

Auf Grundlage der für das Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Risikoinventur wurden folgende Risiken als wesent-

lich eingestuft: 

Risikoart Risikokategorie 

Adressenrisiken Kundengeschäft 

Eigengeschäft 

Marktpreisrisiken Zinsen (Zinsänderungsrisiko) 

Spreads 

Aktien  

Beteiligungsrisiken 

Liquiditätsrisiken Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

Refinanzierungsrisiko 

Operationelle Risiken  

 

Der Ermittlung der periodischen und der wertorientierten Risikotragfähigkeit liegt ein Going-Concern-Ansatz zu 

Grunde, der sicherstellen soll, dass auch bei Verlust des bereitgestellten Risikodeckungspotenzials die regulato-

rischen bzw. bankaufsichtlichen Mindestkapitalanforderungen erfüllt werden können. 

 

Am Jahresanfang hat der Vorstand für 2019 Risikolimite auf Basis unserer Risikotragfähigkeitsberechnung fest-

gelegt. Unser Risikodeckungspotenzial und die bereitgestellten Limite reichten auf Basis unserer Risikoberichte 

sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag aus, um die vorhandenen Risiken abzudecken. 

 

Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurde das Konfidenzniveau auf 99,0 % und eine rollie-

rende Zwölf-Monats-Betrachtung einheitlich festgelegt. 

Die Risikotragfähigkeit wird in der wertorientierten Sicht monatlich und in der periodischen Sicht vierteljährlich 

ermittelt. Wesentliche Bestandteile des bereitgestellten periodischen Risikodeckungspotenzials sind das ge-

plante Betriebsergebnis nach Steuern des laufenden Jahres und der Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 

340g HGB. 
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Die Entwicklung der Gesamtlimitinanspruchnahmen sowie die Strukturanteile der wesentlichen Risiken stellen 

sich zum 31. Dezember 2019 wie folgt dar: 

Entwicklung der Gesamtlimitauslastungen Periodische Sicht-

weise 

Wert-  

orientierte  Sicht-

weise 
zu den Quartalsstichtagen  

- Angaben % - 

31.03.2019 48,8 54,4 

30.06.2019 50,2 54,9 

30.09.2019 50,9 55,3 

31.12.2019 56,2 63,0 

 

Periodische risikoartenbezogene Strukturanteile 

– Angaben in % - 

Stichtag 31.12.2019 Stichtag 31.12.2018 

Adressenrisiken 54,1 42,3 

Marktpreisrisiken 33,2 40,3 

Beteiligungsrisiken 2,4 7,2 

Liquiditätsrisiken 5,6 4,9 

Operationelle Risiken 4,8 5,3 

   

Wertorientierte risikoartenbezogene Strukturan-

teile – Angaben in % - 

Stichtag 31.12.2019 

 

Stichtag 31.12.2018 

 

Zinsänderungsrisiken incl. Optionsrisiken 44,0 45,4 

Aktienrisiken 2,8 5,5 

Spreadrisiken 14,6 18,0 

Adressenrisiken 30,3 25,1 

Operationelle Risiken 2,8 3,1 

Liquiditätsrisiken 3,2 2,9 

Beteiligungsrisiken  2,3 5,1 

Die zuständigen Abteilungen steuern die Risiken im Rahmen der bestehenden organisatorischen Regelungen und 

der Limitvorgaben des Vorstands.  

Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der Methoden und Verfah-

ren werden jährlich überprüft. 
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Stresstests werden regelmäßig durchgeführt. Als Ergebnis dieser Simulationen ist festzuhalten, dass auch bei 

Eintritt außergewöhnlicher, aber plausibel möglicher negativer Ereignisse die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 

Sowohl bei dem hausindividuellem Stresstest als auch bei den in der S-Finanzgruppe standardisierten Stresstests 

ergeben sich keine besonderen Maßnahmenerfordernisse. 

Um einen möglichen etwaigen Kapitalbedarf rechtzeitig identifizieren zu können, besteht ein zukunftsgerichteter 

Kapitalplanungsprozess bis zum Jahr 2024. Dabei wurden Annahmen über die künftige Ergebnisentwicklung so-

wie den künftigen Kapitalbedarf getroffen, wie z. B. rückläufige Betriebsergebnisse aufgrund einer anhaltenden 

Niedrigzinsphase. Für den im Rahmen der Kapitalplanung betrachteten Zeitraum bis zum Jahr 2024 können die 

Mindestanforderungen an die Eigenmittelausstattung auch bei adversen Entwicklungen vollständig eingehalten 

werden.  Nach dem Ergebnis der Planungen besteht ein ausreichendes internes Kapital (einsetzbares Risikode-

ckungspotenzial), um die Risikotragfähigkeit im Betrachtungszeitraum unter Going-Concern-Aspekten sicherstel-

len zu können. Danach erhöht sich das für die Risikotragfähigkeit nach MaRisk verbleibende freie periodische Risi-

kodeckungspotenzial kontinuierlich. Auf Basis des aktuellen Risikoszenarios wäre die Risikotragfähigkeit damit 

weiterhin darstellbar.  

Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungssystemen dienen die 

Einrichtung von Funktionstrennungen bei Zuständigkeiten und Arbeitsprozessen sowie insbesondere die Tätig-

keit der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion und der Internen Revision. 

Das Risikocontrolling, das aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren oder abschließen, ge-

trennt ist, hat die Funktion, die wesentlichen Risiken zu identifizieren, zu beurteilen, zu überwachen und darüber 

zu berichten. Dem Risikocontrolling obliegt die Methodenauswahl, die Überprüfung der Angemessenheit der ein-

gesetzten Methoden und Verfahren und die Errichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -con-

trollingprozesse, wobei hierfür die standardisierten Vorgaben der S-Finanzgruppe präferiert werden. Zusätzlich 

verantwortet das Risikocontrolling die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen, die 

Erstellung der Risikotragfähigkeitsberechnung und die laufende Überwachung der Einhaltung von Risikolimiten. 

Es unterstützt den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen und ist an der Erstellung und Umsetzung der Risi-

kostrategie maßgeblich beteiligt. Die für die Überwachung und Steuerung von Risiken zuständige Risikocontrol-

ling-Funktion wird im Wesentlichen durch die Abteilungen Betriebswirtschaft und Zentraler Kreditservice und 

Recht wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion obliegt dem Leiter der Abteilung Betriebswirt-

schaft. Unterstellt ist er dem Überwachungs- bzw. Marktfolgevorstand. 

Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten (Neu-Produkt-

Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter Veränderungen in der Aufbau- und Ablau-

forganisation sowie den IT-Systemen bestehen Definitionen und Regelungen. Auch die mit der Emission von 

Pfandbriefen nach § 27 PfandBG gestellten Anforderungen werden durch unser bestehendes Risikomanagement-

system erfüllt.  

Das Reportingkonzept umfasst die regelmäßige Berichterstattung sowohl zum Gesamtbankrisiko als auch für 

einzelne Risikoarten. Die Berichte enthalten neben quantitativen Informationen auch eine qualitative Beurteilung 

zu wesentlichen Positionen und Risiken. Auf besondere Risiken für die Geschäftsentwicklung und dafür geplante 

Maßnahmen wird gesondert eingegangen. 

Der Verwaltungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation auf der Grundlage des Gesamtrisikoberichts infor-

miert. Neben der turnusmäßigen Berichterstattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine Ad-hoc-Berichterstat-

tung zu erfolgen hat. 

Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente (Swapgeschäfte) ein. 

Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. Daneben ist die Sparkasse an zwei Kredit-

basket-Transaktionen der Sparkassen-Finanzgruppe beteiligt. Die hieraus resultierenden Kreditderivate halten 
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wir sowohl in der Position des Sicherungsnehmers als auch als Sicherungsgeber. Dabei handelt es sich um in emit-

tierte Credit Linked Notes eingebettete Positionen. Darüber hinaus wurden Bewertungseinheiten gemäß § 254 

HGB als Micro-Hedges zur Absicherung von  Zinsrisiken von Wertpapieren gebildet. 

2.2 Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 

2.2.1 Adressenrisiken 

Unter dem Adressenrisiko wird eine negative Abweichung vom Erwartungswert einer bilanziellen oder außerbilan-

ziellen Position verstanden, die durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich Ausfall eines Schuldners be-

dingt ist. 

Das Adressenausfallrisiko umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert, welche aus einem 

drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Schuldners erfolgt. 

Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert, da aufgrund der 

Bonitätseinstufung ein höherer Spread gegenüber der risikolosen Kurve berücksichtigt werden muss. 

Das Länderrisiko setzt sich zusammen aus dem bonitätsinduzierten Länderrisiko und dem Ländertransferrisiko. 

Das bonitätsinduzierte Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Bonitätsveränderung eines Schuldners ist 

Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft. Der Schuldner kann ein ausländischer öffentlicher Haus-

halt oder ein Schuldner sein, der nicht selbst ein öffentlicher Haushalt ist, aber seinen Sitz im Ausland und somit 

in einem anderen Rechtsraum hat. 

2.2.1.1 Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft 

Die Steuerung der Adressenausfallrisiken des Kundengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie 

unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen, der gestellten Si-

cherheiten sowie des Risikos der Engagements. 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die Geschäftsverteilung des Vorstands 

- regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung der Kapitaldiensttragfähigkeit auf Basis aktueller Unter-

lagen 

- Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) in Kombination mit 

bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen Kompetenzen 

- interne, bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgrenzen des 

KWG liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im Kundenkreditportfolio. Einzelfälle, die 

diese Obergrenze überschreiten, unterliegen einer verstärkten Beobachtung 

- regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 

- Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten von signifikanten Bo-

nitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnahmen eingeleitet werden können 

- festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreuung oder Sanierungsbe-

treuung 

- Berechnung der Adressenausfallrisiken für die Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisikomodell „Credit Port-

folio View“  

- Einsatz von Sicherungsinstrumenten zur Reduzierung vorhandener Risikokonzentrationen im Bereich Kun-

dengeschäft mittels Kredithandelstransaktionen in einem angemessenen Volumen  

- Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting 

Das Kreditgeschäft der Sparkasse gliedert sich in zwei große Gruppen: Das Firmenkunden-/ Kommunalkreditge-

schäft und das Privatkundenkreditgeschäft. 
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Kreditgeschäft der 

Sparkasse 

Buchwerte/*/ 

31.12.2019 

Mio. EUR 

31.12.2018 

Mio. EUR 

Firmenkundenkredite 3.086 3.054 

Privatkundenkredite 1.968 1.967 

Weiterleitungsdarlehen 370 354 

darunter für den Wohnungsbau 184) 169 

Kommunalkredite und kommunalverbürgte Kre-

dite 

693 777 

Gesamt 6.117 6.152 

Abb. 5: Kreditgeschäft der Sparkasse (*nach Abzug von Einzelwertberichtigungen und Vorsorgereserven) 

 

Zum 31. Dezember 2019 wurden etwa rd. 59 % der zum Jahresende ausgelegten Kreditmittel an Unternehmen 

und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, 33 % an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige 

Privatpersonen.  

Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. Den Schwerpunktbe-

reich bilden mit 21 % die Ausleihungen an Unternehmen aus dem Grundstücks- u. Wohnungswesen, 16 an % 

Dienstleistungsunternehmen sowie 10% an das verarbeitende Gewerbe. Darüber hinaus entfallen 11,5 % auf die 

Öffentlichen Haushalte. Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts, 54 

% des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG entfallen auf Kreditengagements mit einem Kreditvo-

lumen bis 2,5 Mio. EUR. 46 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG betreffen Kreditengage-

ments mit einem Kreditvolumen von mehr als 2,5 Mio. EUR.  

Die Risikostrategie ist ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren Ausfallwahrscheinlich-

keiten. Dies wird durch die Neugeschäftsplanung unterstützt. Zum 31. Dezember 2019 ergibt sich im Kundenge-

schäft folgende Ratingklassenstruktur: 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 90 93 

10 bis 15 8 5 

16 bis 18 2 1 

 
Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen eines anderen 
Landes ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kreditnehmer mit Sitz im 
Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31. Dezember 2019 4,7 % des Gesamt-
kreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG. 

Konzentrationen bestehen im Kreditportfolio in folgenden Bereichen: Risikokonzentration aufgrund der regiona-
len Begrenzung des Geschäftsgebietes und Konzentration im Bereich der regionalen, grundpfandrechtlichen Si-
cherheiten. 

Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklassen als 
auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist.  
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Zur Absicherung von Adressenausfallrisiken hat die Sparkasse 5 Einzelkreditnehmer mit einem Kreditvolumen 
von insgesamt 20,4 Mio. EUR in die Sparkassen-Kreditbaskets (über die Emission von Originatoren-Credit Linked 
Notes) eingebracht.  

Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prüfung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass es voraussichtlich nicht 
mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Tilgungszahlungen gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbe-
dingungen zu vereinnahmen. Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen 
Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt. Für latente Risiken im Forderungsbestand haben 
wir Pauschalwertberichtigungen gebildet. Der Vorstand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Struktur-
merkmale des Kreditportfolios, die Einhaltung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaß-
nahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standar-
disierte Verfahren. 

Entwicklung der Risikovorsorge: 

Art der  

Risikovorsorge 

Anfangsbestand  

per 01.01.2019 
Zuführung Auflösung Verbrauch 

Endbestand  

per 31.12.2019 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Einzelwert- 

berichtigungen 31.943 11.231 5.054 6.184 31.936 

Rückstellungen 1.644 73 763 0 954 

Pauschalwert- 

berichtigungen 5.600 5.400 0 0 11.000 

Gesamt 38.987 16.904 5.817 6.184 43.890 

Die Entwicklung der Risikovorsorge in 2019 zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung aufgrund der deutlich 

höheren PWB-Bildung. 

 

2.2.1.2 Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft  

Die Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft umfassen die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungs-

wert, welche einerseits aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Emittenten oder eines Kon-

trahenten (Ausfallrisiko) resultiert, andererseits aus der Gefahr entsteht, dass sich im Zeitablauf die Bonitätsein-

stufung (Ratingklasse) des Schuldners innerhalb der Ratingklassen 1 bis 16 (gemäß Sparkassenlogik) ändert und 

damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Mig-

rationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontrahentenrisiko in ein Wiedereindeckungsrisiko und ein Erfüllungsri-

siko. Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei Ausfall von 

den prognostizierten Werten abweichen. Ferner beinhalten Aktien eine Adressenrisikokomponente. Diese besteht 

in der Gefahr einer negativen Wertveränderung aufgrund von Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Ak-

tienemittenten. 

Die Steuerung der Adressenausfallrisiken des Eigengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie un-

ter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen sowie des Risikos der 

Engagements. 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 

- Regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand externer Ratingeinstufungen sowie eigener 
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Analysen 

- Berechnung des Adressenausfallrisikos für die Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisikomodell „Credit Port-

folio View" 

Die Eigengeschäfte umfassen zum Bilanzstichtag ein Volumen von 585 Mio. EUR. Wesentliche Positionen sind da-

bei die Anleihen und Pfandbriefe (500 Mio. EUR) und dem Wertpapierspezialfonds (64 Mio. EUR). 

Dabei zeigt sich nachfolgende Ratingverteilung (in Mio. EUR):  

Externes Rating 

Moody‘s & Standard & Poor´s  

AAA bis 

BBB 

BBB- bis 

BB+ 
B+ bis C D ungeratet 

Ratingklassen 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 15 - 

31.12.2019 460,2 0 0 0 40,0 

31.12.2018 504,2 0 0 0 39,1 

        

Die direkt durch die Sparkasse gehaltenen Wertpapiere verfügen zu 92 % über ein Rating im Bereich des Invest-

mentgrades von mindestens Note A.  Vier Anleihen deutscher Kommunen sind ungeratet. Der Wertpapierspezial-

fonds hat vereinbarte Anlagerichtlinien, die bezüglich der verzinslichen Anlagen Mindest-Ratings für die investier-

ten Segmente vorsieht. 

Konzentrationen bestehen hinsichtlich der Forderungen an Landesbanken nicht. Zu berücksichtigen sind dabei 

auch der Haftungsverbund sowie unsere Beteiligungen, von denen ein hoher Anteil auf Gesellschaften der Spar-

kassen-Finanzgruppe entfallen. 

 

2.2.2 Ländertransferrisiko 

Unter dem Ländertransferrisiko wird die Gefahr verstanden, dass ein ausländischer Schuldner oder ein Schuldner 

mit Sitz im Ausland trotz eigener Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines 

Sitzlandes seine Zahlungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht leisten kann. 

Länderrisiko 

Länderrating auf Basis Tageswerte 

Moody's 
Standard  

& Poor's 

 31.12.2019 

 in % 

 31.12.2018 

 in % 

inländische Emittenten     45 52 

ausländische Emittenten     0 0 

exzellent, praktisch kein Ausfallrisiko Aaa AAA 55 48 

sehr gut bis gut Aa1 - Aa3 AA+ - AA- 0 0 

gut bis befriedigend A1 - A3 A+ - A- 0 0 

befriedigend bis ausreichend Baa1 - Baa3 BBB+ - BBB- 0 0 

mangelhaft, anfällig für Zahlungsverzug Ba1 - Ba3 BB+ - BB- 0 0 

  100,0  100,0  
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Zum 31. Dezember 2019 haben wir keine Finanzanlagen in Staatsanleihen der Staaten Griechenland und Italien. 

Darüber hinaus werden Anleihen von Unternehmen aus Griechenland und Italien mit einem Kurswert von 

4,1 Mio. EUR gehalten. 

 

2.2.3 Marktpreisrisiken 

Mit Marktpreisrisiken werden die möglichen Gefahren bezeichnet, die durch Veränderungen von marktabhängigen 

Parametern wie Zinsen, Credit-Spreads, Volatilitäten, Fonds-, Fremdwährungs- und Aktienkursen zu Verlusten o-

der Wertminderungen führen können.  

Die Steuerung der Marktpreisrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter besonderer Berücksich-

tigung der festgelegten Limite und der vereinbarten Anlagerichtlinien. 
 

2.2.3.1 Marktpreisrisiken aus Zinsen (Zinsänderungsrisiken) 

Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert einer bilan-

ziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung der risikolosen Zinskurve ergibt. Ferner 

ist die Gefahr einer unerwarteten Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung im Rahmen der verlustfreien Bewertung 

des Bankbuchs gemäß IDW RS BFA 3 zu berücksichtigen. Im Sinne dieser Definition werden alle zinstragenden Po-

sitionen des Anlage- sowie Handelsbuchs betrachtet. Das periodische Zinsänderungsrisiko wird als Zinspannenri-

siko bezeichnet, welches die negative Abweichung des Zinsüberschusses (Zinsergebnisses) von seinem erwarteten 

Wert beinhaltet, das aus einem von der Erwartung abweichenden Zinsszenario resultiert. 

 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Periodische Ermittlung, Überwachung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs mittels der 

IT-Anwendung Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus mittels Simulationsverfahren auf Basis verschiedener Ri-

sikoszenarien (Haltedauer 12 Monate, Konfidenzniveau 99,0 %). Die größte negative Auswirkung (Summe 

der Veränderung des Zinsüberschusses und des zinsinduzierten Bewertungsergebnisses bis zum Jahres-

ende) im Vergleich zum Planszenario stellt das Szenario dar, welches auf das Risikotragfähigkeitslimit ange-

rechnet wird. 

- Betrachtung des laufenden Geschäftsjahres und der fünf Folgejahre bei der Bestimmung der Auswirkungen 

auf das handelsrechtliche Ergebnis 

- Ermittlung des Verlustrisikos (Value-at-Risk) für den aus den Gesamtzahlungsströmen errechneten Barwert 

auf Basis der historischen Simulation der Marktzinsänderungen. Die negative Abweichung der Performance 

innerhalb der nächsten 90Tage (Haltedauer) von diesem statistisch erwarteten Wert wird mit einem Kon-

fidenzniveau von 99,0 % berechnet. Parallel hierzu wird für die Gesamtbanksicht der Value at Risk mit einem 

Planungshorizont von einem Jahr ermittelt. Zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos orientiert sich die 

Sparkasse an einer definierten Benchmark (angelehnt an die Struktur des gleitenden 10-Jahresdurch-

schnitts). Abweichungen zeigen ggf. einen Bedarf an Steuerungsmaßnahmen auf und dienen als zusätzliche 

Information für zu tätigende Neuanlagen, Verkäufe bzw. Absicherungen (u. a. durch Swapgeschäfte). 

- Aufbereitung der Cashflows für die Berechnung von wertorientierten Kennzahlen zu Risiko und Ertrag sowie 

des Zinsrisikokoeffizienten gemäß § 25a Abs. 2 KWG und BaFin-Rundschreiben 6/2019 

- Regelmäßige Überprüfung, ob bei Eintritt des unterstellten Risikoszenarios eine Rückstellung gemäß IDW 

RS BFA 3 n. F. zu bilden wäre 

- Ermittlung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos auf Basis der Modernen Historischen Simulation, wo-

bei die Sparkasse den VaR als Differenz zwischen dem statistischen Erwartungswert (Mittelwert) und dem 

Quantilswert des Konfidenzniveaus am Planungshorizont definiert, für die monatliche Risikomessung mit 

einem Konfidenzniveau von 99,0 % und dem Risikobetrachtungshorizont von 3 Monaten. 
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- Ermittlung des SREP Koeffizienten 

 

Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung wurden zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken neben bilanzwirksamen 

Instrumenten in Form langfristiger Refinanzierungen auch derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswaps in 

bedeutendem Umfang eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang zum Jahresabschluss).  

 

Auf Basis des Rundschreibens 9/2019(BA) der BaFin vom 12. Juni 2019 (Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch) 

haben wir zum Stichtag 31. Dezember 2019 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-Parallelverschiebung der 

Zinsstrukturkurve um + bzw. - 200 Basispunkte errechnet. 

 

Währung 

Zinsänderungsrisiken 

Zinschock 

(+200 / -200 BP) 

Vermögensrückgang Vermögensrückgang 

TEUR -99.029 -3.043 

 

Grundsätzlich werden Risikokonzentrationen im Zinsbuch durch die Granularität der Grundgeschäfte weitestge-

hend vermieden. 

Um Konzentration zu begrenzen, werden Großgeschäfte ab 20 Mio. € im Regelfall sofort mit einem Gegengeschäft 

geschlossen. Konzentrationen in einzelnen Laufzeiten wird durch die Ausrichtung an der gewählten Benchmark 

begegnet. 

2.2.3.2 Marktpreisrisiken aus Spreads 

Das Spreadrisiko wird allgemein definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert einer 

bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem 

Rating ergibt. Dabei wird unter einem Spread der Aufschlag auf eine risikolose Zinskurve verstanden. Der Spread 

ist unabhängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. ein Spread in einer anderen Währung wird 

analog einem Spread in Euro behandelt. 

Im Sinne dieser Definition ist also eine Spread-Ausweitung, die sich durch eine Migration ergibt, dem Adressen-

ausfallrisiko zuzuordnen. Implizit enthalten im Spread ist auch eine Liquiditätskomponente. 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Regelmäßige Ermittlung der Marktpreisrisiken aus verzinslichen Positionen mittels Szenario-analyse 

(Haltedauer 12 Monate, Konfidenzniveau 99,0 %) 

- Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip 

- Anrechnung der ermittelten Risiken auf die bestehenden Risikolimite 

2.2.3.3 Aktienkursrisiken 

Das Marktpreisrisiko aus Aktien wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert 

einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung von Aktienkursen ergibt. Ne-

ben dem Marktpreisrisiko beinhalten Aktien auch eine Adressenrisikokomponente. 

 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
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- Regelmäßige Ermittlung der Marktpreisrisiken aus Aktien mittels Expertenschätzung unter Einbeziehung 

des im Spezialfondssegments vereinbartem Risikobegrenzungskonzeptes 

- Anrechnung der ermittelten Risiken auf die bestehenden Risikolimite 

Aktien werden in einem überschaubaren Umfang zurzeit ausschließlich innerhalb des Spezialfonds gehalten. Das 

Spezialfondssegment mit Aktienanteil wird unter anderem durch festgelegte Vermögensuntergrenzen gesteuert, 

die sich aus dem zur Verfügung gestellten Risikokapital ableiten. Das Risikokapital wird vor dem Hintergrund der 

Risikotragfähigkeit festgelegt und überwacht. 

 

2.2.4 Beteiligungsrisiken 

Das Risiko aus einer Beteiligung (Beteiligungsrisiko) umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwar-

tungswert einer Beteiligung. Diese negative Abweichung setzt sich zusammen aus den Wertänderungen einer 

Beteiligung an sich sowie der negativen Abweichung zum erwarteten Ertrag (Ausschüttung).  

Je nach Beteiligungsart unterscheidet man nach dem Risiko aus strategischen Beteiligungen, Funktionsbeteili-

gungen und Kapitalbeteiligungen. 

Die Steuerung der Beteiligungsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. Der Risikomanagement-

prozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Rückgriff auf das Beteiligungscontrolling des Sparkassen- und Giroverbandes 

- Ermittlung des Beteiligungsrisikos anhand kritisch gewürdigter Expertenschätzungen 

- Regelmäßige Auswertung und Beurteilung der Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen 

- Regelmäßige qualitative Beurteilung der Unternehmensentwicklung, der strategischen Ausrichtung sowie 

der Marktstellung des jeweiligen Beteiligungsunternehmens 

Wertansätze für Beteiligungsinstrumente: 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten Buchwert in Mio. € 

Strategische Beteiligungen 33 

Funktionsbeteiligungen 95 

Kapitalbeteiligungen 5 

 

Das Beteiligungsportfolio besteht vorwiegend aus strategischen und funktionellen Beteiligungen innerhalb der 

Sparkassen-Finanzgruppe. Daneben bestehen weitere Beteiligungen, die unter Renditegesichtspunkten gehalten 

werden. 

Konzentrationen bestehen im Beteiligungsportfolio in folgendem Bereich: Konzentration aufgrund der Bündelung 

strategischer Verbundbeteiligungen. 

Aufgrund dessen sind besondere zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung oder Begrenzung von Konzentrationsri-

siken nicht erforderlich. 

 

2.2.5 Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungsrisiko zusam-

men. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden nachfolgend definierten Bestandteilen auch das Marktliquiditätsri-

siko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an den 

Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder nicht zu fairen Preisen gehandelt werden können. 



s  Stadtsparkasse Wuppertal  

 

Stadtsparkasse Wuppertal  Seite: 17 von 60 

 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder nicht frist-

gerecht nachzukommen. 

Das Refinanzierungsrisiko ist definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert der Refi-

nanzierungskosten. Dabei sind sowohl negative Effekte aus veränderten Marktliquiditätsspreads als auch aus ei-

ner adversen Entwicklung des eigenen Credit-Spreads maßgeblich. Zum anderen beschreibt es die Gefahr, dass 

negative Konsequenzen in Form höherer Refinanzierungskosten durch ein Abweichen von der erwarteten Refinan-

zierungsstruktur eintreten. 

Die Steuerung der Liquiditätsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß  

Art. 412 CRR i. V. m. der deIVO 2015/61 

- Regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung einer Risikotoleranz 

- Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 

- Regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen Liquiditätsplanung, in der 

die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten Mittelabflüssen gegenübergestellt werden 

- Tägliche Disposition der laufenden Konten 

- Liquiditätsverbund mit Verbundpartnern der Sparkassenorganisation 

- Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans 

- Erstellung einer Refinanzierungsplanung 

- Ermittlung des Refinanzierungsrisikos in Form des zur Abdeckung eines mittels Szenarioanalyse ermittel-

ten Liquiditätsbedarfs über den Risikohorizont resultierenden Aufwands 

- Konzentrationsrisikomaß für Kundeneinlagen 

- Zielwert für das Deckungsstockvolumen der Hypothekenpfandbriefe 

Die Sparkasse hat einen Refinanzierungsplan aufgestellt, der die Liquiditätsstrategie und den Risikoappetit des 

Vorstands angemessen widerspiegelt. Der Planungshorizont umfasst den Zeitraum von 5 Jahren. Grundlage des 

Refinanzierungsplans sind die geplanten Entwicklungen im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung in 

der Veränderung der eigenen Geschäftstätigkeit, der strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds zu be-

rücksichtigen sind. Darüber hinaus wird auch ein Szenario unter Berücksichtigung adverser Entwicklungen durch-

geführt.  

Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Zahlungsunfähigkeit von Geschäftspart-

nern, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Stressszenarien sowohl ein Abfluss von Kundeneinla-

gen als auch eine erhöhte Inanspruchnahme offener Kreditlinien simuliert wird. An liquiditätsmäßig engen Märk-

ten ist die Sparkasse nicht investiert.  

Im kombinierten Stressszenario (instituts- und marktinduzierter Stressfall) beträgt die Survival Period der Spar-

kasse zum Bilanzstichtag 15 Monate. 

Die Liquiditätsdeckungsquote gemäß Art. 412 CRR beträgt zum 31. Dezember 2019 175 %; sie lag im Jahr 2019 

zwischen 175 % und 270 %. 

Konzentrationen bestehen bei dem Liquiditätsrisiko in folgendem Bereich: Hoher Bestand an täglich fälligen Kun-

deneinlagen. 

Um diese Konzentration zu steuern, haben wir einen nach Märkten und Laufzeiten differenzierten Refinanzie-

rungsplan aufgestellt, auf Basis dessen eine regelmäßige Abweichungsanalyse durchgeführt wird. Zusätzlich 

wurde ein Konzentrationsmaß für Kundeneinlagen definiert, welches als Frühwarnindikator genutzt wird. 
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Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 

Aufgrund der gut diversifizierten Einlagenbasis aus dem Bereich der privaten und institutionellen Kunden sowie 
des für die Emission von Hypothekenpfandbriefen zur Verfügung stehenden Deckungsstockvolumens, erwartet 
die Stadtsparkasse Wuppertal auch für das Jahr 2020 keine nennenswerten Risiken im Rahmen ihrer Refinanzie-
rung. 
 

2.2.6 Operationelle Risiken 

Unter operationellen Risiken versteht die Sparkasse die Gefahr von Schäden, die in Folge der Unangemessenheit 

oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder in Folge externer Ein-

flüsse eintreten können.  

Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 

Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 

- Jährliche Schätzung von operationellen Risiken auf Basis der szenariobezogenen Schätzung von risikorele-

vanten Verlustpotenzialen aus der IT-Anwendung Fokussierte Risikolandkarte 

- Regelmäßiger Einsatz einer Schadensfalldatenbank zur Sammlung und Analyse eingetretener Schadens-

fälle 

- Regelmäßige Messung operationeller Risiken mit der IT-Anwendung „OpRisk-Schätzverfahren“ auf der 

Grundlage von bei der Sparkasse sowie überregional eingetretener Schadensfälle 

- Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 

Konzentrationen bestehen bei den operationellen Risiken in folgenden Bereichen:  

Aufgrund der weitest gehenden Nutzung von IT-Anwendungen des Sparkassenverbunds bzw. der S-Rating und 

Risikosysteme GmbH bestehen hohe Abhängigkeiten im Falle eines Ausfalls der IT. 

2.3 Chancenbericht 

Unser „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess integriert. Chancen sehen wir 

vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur, insbesondere aufgrund der regen Nachfrage nach 

Wohneigentum, die die Bautätigkeit stärker als prognostiziert ankurbeln könnte. Zudem könnte die Nachfrage 

nach Investitionsdarlehen gesteigert werden. Dies würde im Allgemeinen zu einer stärkeren Kreditnachfrage und 

einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. 

 
Die Chance auf eine Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir vor allem nutzen, indem wir künftig eine tiefere 

Versorgung in allen Geschäftsfeldern mit zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen ausbauen, in denen wir 

bislang noch unterrepräsentiert sind. Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran, unsere Prozesse optimieren. 

Chancen sehen wir darüber hinaus auch in der konsequenten Weiterentwicklung unserer Vertriebsstruktur. Posi-

tive Impulse für unser Wachstum und die Ergebnisbeiträge erwarten wir dabei aus der weiteren Fokussierung auf 

einen kundenorientierten Ansatz. 

 
Chancen wollen wir nutzen, indem wir unsere Filialpräsenz in der Fläche und der flächendeckend angebotenen SB-

Technik beibehalten und die Dienstleitungen anbieten, die für die Wuppertaler Bürger relevant sind. 

2.4 Gesamtbeurteilung der Risikolage 

Unser Haus verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur Steuerung, Überwa-

chung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Durch das Risikomanagement und -controlling 

der Sparkasse können frühzeitig die wesentlichen Risiken identifiziert und gesteuert sowie Informationen an die 

zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. Auf Basis unserer internen Risikoberichte bewegten sich 
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die Risiken in 2019 innerhalb des vom Vorstand vorgegebenen Limitsystems. Das periodische Gesamtbanklimit 

war am Bilanzstichtag mit 56,2 % ausgelastet, das wertorientierte Gesamtbanklimit zu 63 %. Demnach war und ist 

die Risikotragfähigkeit sowohl in der periodenorientierten als auch wertorientierten Sicht gegeben.  Die durchge-

führten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse in beiden Sichten durch das vorhandene Risi-

kodeckungspotenzial abgedeckt werden können. 

Auf Basis der durchgeführten Kapitalplanung ist bei den bestehenden Eigenmittelanforderungen bis zum Ende 

des Planungshorizonts keine Einschränkung der Risikotragfähigkeit zu erwarten. 

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar. Im Hinblick auf die an-

haltende Niedrigzinsphase bestehen die Risiken der künftigen Entwicklung in einer rückläufigen Ertragslage und 

einer in Abhängigkeit davon nur begrenzt ausbaufähigen Risikotragfähigkeit. Im Hinblick auf die durchgeführte 

Kapitalplanung ist mittelfristig insgesamt jedoch mit einer stabilen Risikotragfähigkeit zu rechnen. 

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbands teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden 

die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jede Spar-

kasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Monitoringstufen zugeordnet. Die Sparkasse ist der besten Be-

wertungsstufe zugeordnet. 

Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter Berücksichtigung der unverändert schwierigen Rahmenbedin-

gungen als unverändert unauffällig.  



s  Stadtsparkasse Wuppertal  

 

Stadtsparkasse Wuppertal  Seite: 20 von 60 

 

2.5 Angaben zur Unternehmensführung (Art. 435 (2) CRR) 

Informationen zu Mandaten des Leitungsorgans 

 Anzahl der  

Leitungsfunktionen 

Anzahl der  

Aufsichtsfunktionen 

Ordentliche Mitglieder des Vorstands 0 0 

Ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats 0 0 

Abb. 12: Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- und Aufsichtsfunktionen zum 

31. Dezember 2019 (Art. 435 (2) Buchstabe a) CRR) 

In den Angaben sind die Mandate aufgeführt, für deren Wahrnehmung gemäß §§ 25c und 25d KWG Beschränkungen 

bestehen. Die jeweiligen Leitungs- und Aufsichtsfunktionen im eigenen Institut sind nicht mitgezählt. 

Auswahl- und Diversitätsstrategie für die Mitglieder des Leitungsorgans (Art. 435 (2) Buchst. b) und c) CRR) 

Die Regelungen für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands sowie des Verwaltungsrats sind durch die gesetzli-

chen Regelungen im KWG und im Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen definiert. 

Danach bestellt der Verwaltungsrat die Mitglieder des Vorstands in der Regel für fünf Jahre. Aus wichtigem Grund 

kann der Verwaltungsrat die Bestellung widerrufen. Für die Bestellung, die Bestimmung des Vorsitzenden sowie 

den Widerruf der Bestellung ist die Zustimmung durch einen Ratsbeschluss der Stadt Wuppertal als Träger der 

Sparkasse erforderlich. 

Bei der Besetzung des Vorstands achtet der Verwaltungsrat darauf, dass die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrun-

gen der Mitglieder des Vorstands ausgewogen sind. Darüber hinaus werden bei den Entscheidungen die Vorgaben 

des Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie das Gleichstellungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen beachtet. 

Der Hauptausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Ermittlung von geeigneten Bewerbern für die Beset-

zung des Vorstandspostens. Dabei wird insbesondere Wert auf die persönliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche 

Eignung gelegt. Die fachliche Eignung setzt voraus, dass in ausreichendem Maß theoretische und praktische Kennt-

nisse in den betreffenden Geschäften sowie Leitungserfahrung vorhanden ist. Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts 

für die Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern werden beachtet. Die Mitglieder 

des Vorstands verfügen über eine langjährige Berufserfahrung sowie umfangreiche Fachkenntnisse und Fähigkei-

ten in der Kreditwirtschaft. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse werden im Wesentlichen durch den Rat der Stadt Wuppertal als 

Träger der Sparkasse entsandt. Die Dienstkräfte im Verwaltungsrat werden auf der Grundlage des Sparkassenge-

setzes Nordrhein-Westfalen durch die Arbeitnehmer gewählt und entsprechend den Bestimmungen des Sparkas-

sengesetzes Nordrhein-Westfalen ebenfalls von der Trägervertretung bestätigt. Der Vorsitzende des Verwaltungs-

rats wird nach Maßgabe des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 

haben Schulungen an der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen besucht und verfügen über langjährige Be-

rufserfahrung, sowie ausreichende Kenntnisse und Sachverstand für die Tätigkeit im Verwaltungsrat der Stadtpar-

kasse Wuppertal. Die Vorgaben des BaFin-Merkblatts zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichts-

organen werden beachtet. Diese sparkassenrechtlichen Gegebenheiten ersetzen die Festlegung und Umsetzung 

einer eigenständigen Diversitätsstrategie für den Verwaltungsrat.  

Angaben zu den Vergütungen von Vorstands- und Verwaltungsratsmitgliedern sind im Anhang zum Jahresab-

schluss 2019 der Stadtsparkasse Wuppertal offengelegt.   
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Angaben zum Risikoausschuss (Art. 435 (2) Buchstabe d) CRR) 

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wuppertal hat einen Risikoausschuss gemäß Sparkassengesetz Nordrhein-

Westfalen gebildet. Im Jahr 2019 haben 4 Sitzungen stattgefunden.  

Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos (Art. 435 (2) Buchstabe e) CRR) 

Der Vorstand, der Risikoausschuss und der Verwaltungsrat werden im Rahmen der vierteljährlichen turnusmäßigen 

Risikoberichterstattung und ggf. anlassbezogen (ad hoc-Berichterstattung) über die Risikosituation der Stadtspar-

kasse Wuppertal informiert. 
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3. Eigenmittel (Art. 437 CRR) 

3.1 Eigenkapitalüberleitungsrechnung  

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstabe a) CRR i. V .m. Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 1423/2013) 

Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung der aufsichtsrechtlichen Kapitalposten mit den relevanten Bi-

lanzposten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Handelsbilanz zum 31.12.2019 Überleitung Eigenmittel zum Meldestichtag 31.12.2019 

Passivposition Bilanzwert Hartes 

Kernkapital 

Zusätzliches 

Kernkapital 

Ergän-

zungs-ka-

pital 

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 

9. Nachrangige Ver-

bindlichkeiten 

91 -5    ¹)   86 

10

. 

Genussrechtskapi-

tal 

2 -1     ²)   1 

11

. 

Fonds für allge-

meine Bankrisiken 

331 -21  ³) 310   

12

. 

Eigenkapital      

 a) gezeichnetes Ka-

pital 

     

 b) Kapitalrücklage      

 c) Gewinnrücklagen      

   ca) Sicherheits-

rücklage 

403  403   

   cb) andere Rückla-

gen 

     

 d) Bilanzgewinn 11 -11   ⁴)    

Sonstige Überleitungskorrekturen    

 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen (Art. 62c CRR)    

 Unternehmen der Finanzbranche (Art. 66 CRR)    

 Immaterielle Vermögensgegenstände (Art. 36 (1) Buchst. b, 

37 CRR) 

-1   

 Aktive latente Steuern (Art. 36 (1) Buchst. c, 38 CRR)    

 Vorsichtige Bewertung von Fair Value Positionen (Art. 34, 

105 CRR) 
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 Übergangsvorschriften (Art. 476 bis 478, 481 CRR)    

 Bestandsschutz für Kapitalinstrumente (Art. 484 CRR)    

 712 0 88 

Abb. 13: Eigenkapital-Überleitungsrechnung 
 
¹) Abzug aus der Amortisierung der nachrangigen Verbindlichkeiten (Art. 476 bis 478, 481 CRR) und anteiliger Zin-
sen 
²) Abzug aus der Amortisierung der nachrangigen Verbindlichkeiten (Art. 476 bis 478, 481 CRR) und anteiliger Zin-
sen 
³) Zweckgebundene 340g-Reserven, in Höhe von 15 Mio. EUR, aufgrund der mittelbaren Ausgleichverpflichtung 
für die EAA, daher keine aufsichtsrechtliche Berücksichtigung in den Eigenmitteln. Sowie Abzug der Zuführung, in 
Höhe von 6 Mio. EUR, wegen Anrechnung als Eigenmittel nach Feststellung der Bilanz im Folgejahr (Art. 26 (1) 
Buchstabe f) CRR)  
⁴) Der Bilanzgewinn wird erst nach Feststellung des JA der Sicherheitsrücklage zugeführt und erst dann aufsichts-
rechtlich den Eigenmitteln zugerechnet 

Die Daten entstammen den Bilanzpositionen des geprüften Jahresabschlusses 2019 sowie den aufsichtsrechtli-

chen Meldungen zu den Eigenmitteln per 31.12.2019. 

3.2 Hauptmerkmale sowie vollständige Bedingungen der begebenen Kapitalinstru-

mente 

(Angaben gemäß Art. 437 (1) Buchstaben b) und c) CRR i. V. m. Anhang II der Durchführungsverord-

nung (EU) Nr. 1423/2013) 

Die Stadtsparkasse Wuppertal hat folgende Ergänzungskapitalinstrumente begeben: 

� Nachrangige Sparkassenkapitalbriefe 

� Nachrangige Genussrechte 

� Nachrangige Inhaberschuldverschreibungen 

� Nachrangige Namensschuldverschreibungen 

Die Hauptmerkmale und Vertragsbedingungen sind dem Anhang zum Offenlegungsbericht zu entnehmen. 

3.3 Art und Beträge der Eigenmittelelemente  

(Angaben gemäß Artikel 437 (1) Buchstaben d) und e) CRR i. V. m. Anhang VI der Durchführungsver-

ordnung (EU) Nr. 1423/2013) 

Eine detaillierte Aufstellung der Eigenmittelelemente ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

31.12.2019 
 
 
 

Mio. EUR Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 
Verweis auf Artikel 

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio k.A. 26 (1), 27, 28, 29, Ver-
zeichnis der EBA ge-
mäß Artikel 26 Absatz 
3 

 davon: Art des Finanzinstruments 1 k.A. Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 Ab-
satz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 2 k.A. Verzeichnis der EBA 
gemäß Artikel 26 Ab-
satz 3 

 davon: Art des Finanzinstruments 3 k.A. Verzeichnis der EBA 
gemäß Art. 26 Abs.3 
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2 Einbehaltene Gewinne 403 26 (1) (c) 

3 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Be-
rücksichtigung nicht realisierter Gewinne und Verluste nach den an-
wendbaren Rechnungslegungsstandards) 

k.A. 26 (1) 

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 310 26 (1) (f) 

4 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 aus-
läuft 

k.A. 486 (2) 

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem 
CET1) 

k.A. 84 

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller 
vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden 

k.A. 26 (2) 

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 713  

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen 

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) k.A. 34, 105 

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steu-
erschulden) (negativer Betrag) 

-1 36 (1) (b), 37 

9 In der EU: leeres Feld   

10 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
ausgenommen derjenigen, die aus temporären Differenzen resultie-
ren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedin-
gungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (c), 38 

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten 
Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen 

k.A. 33 (1) (a) 

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbe-
träge 

k.A. 36 (1) (d), 40, 159 

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (ne-
gativer Betrag) 

k.A. 32 (1) 

14 Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder 
Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Ver-
bindlichkeiten 

k.A. 33 (1) (b) 

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer 
Betrag) 

k.A. 36 (1) (e), 41 

16 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des harten Kernkapitals einschließlich eigener 
Instrumente des harten Kernkapitals, die das Institut aufgrund einer 
bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich oder möglich-
erweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (f), 42 

17 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegan-
gen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhö-
hen (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (g), 44 

18 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (h), 43, 45, 46, 
49 (2) (3), 79 

19 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (i), 43, 45, 47, 
48 (1) (b), 49 (1) bis 
(3), 79 
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20 In der EU: leeres Feld   

20a Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht 
von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen 
Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals 
abzieht 

k.A. 36 (1) (k) 

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (ne-
gativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (k) (i), 89 bis 91 

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) k.A. 36 (1) (k) (ii) 243 (1) 
(b) 244 (1) (b) 258 

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) k.A. 36 (1) (k) (iii), 379 (3) 

21 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Be-
trag) 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a) 

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer 
Betrag) 

k.A. 48 (1) 

23 davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts 
in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält 

k.A. 36 (1) (i), 48 (1) (b) 

24 In der EU: leeres Feld   

25 davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueran-
sprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a) 

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) k.A. 36 (1) (a) 

25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernka-
pitals (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (I) 

27 Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug 
zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des Instituts 
überschreitet (negativer Betrag) 

k.A. 36 (1) (j) 

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) ins-
gesamt 

-1  

29 Hartes Kernkapital (CET1) 712  

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente 

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio k.A. 51, 52 

31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigen-
kapital eingestuft 

k.A.  

32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Pas-
siva eingestuft 

k.A.  

33 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das AT1 aus-
läuft 

k.A. 486 (3) 

34 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente 
des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zelie 5 enthal-
tener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen be-
geben worden sind und von Drittparteien gehalten werden 

k.A. 85, 86 

35 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k.A. 486 (3) 

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen k.A.  
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Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen 

37 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals einschließlich ei-
gener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, die das Institut 
aufgrund einer bestehenden vertraglichen Verpflichtung tatsächlich 
oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist (negativer Betrag) 

k.A. 52 (1) (b), 56 (a), 57 

38 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut einge-
gangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu er-
höhen (negativer Betrag) 

k.A. 56 (b), 58 

39 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k.A. 56 (c), 59, 60, 79 

40 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Fi-
nanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung 
hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositio-
nen) (negativer Betrag) 

k.A. 56 (d), 59, 79 

41 In der EU: leeres Feld   

42 Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu brin-
genden Posten, der das Ergänzungskapital des Instituts überschrei-
tet (negativer Betrag) 

k.A. 56 (e) 

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) 
insgesamt 

k.A.  

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) k.A.  

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 ) 712  

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen 

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 87 62, 63 

47 Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des 
mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 aus-
läuft 

k.A. 486 (4) 

48 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigen-
mittelinstrumente (einschließlich nicht in den Zellen 5 bzw. 34 ent-
haltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von 
Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien 
gehalten werden 

k.A. 87, 88 

49 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren An-
rechnung ausläuft 

k.A. 486 (4) 

50 Kreditrisikoanpassungen k.A. 62 (c) und (d) 

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 87  

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen 

52 Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in ei-
genen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Dar-
lehen einschließlich eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapi-
tals, die das Institut aufgrund einer bestehenden vertraglichen Ver-
pflichtung tatsächlich oder möglicherweise zu kaufen verpflichtet ist 
(negativer Betrag) 

k.A. 63 (b) (i), 66 (a), 67 

53 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit 
dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmit-
tel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) 

k.A. 66 (b), 68 
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54 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine we-
sentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechen-
barer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) 

k.A. 66 (c), 69, 70, 79 

55 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesent-
liche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 
(negativer Betrag) 

k.A. 66 (d), 69, 79 

56 In der EU: leeres Feld   

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insge-
samt 

k.A.  

58 Ergänzungskapital (T2) 87  

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 799  

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 4.149  

Eigenkapitalquoten und –puffer 

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamt-
forderungsbetrags) 

17,16 92 (2) (a) 

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

17,16 92 (2) (b) 

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforde-
rungsbetrags) 

19,26 92 (2) (c) 

64 Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforde-
rung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buch-
stabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer 
und antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für 
systemrelevante Institute (G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

7,01 CRD 128, 129, 130, 
131, 133 

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 2,50  

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 0,01  

67 davon: Systemrisikopuffer k.A.  

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder an-
dere systemrelevante Institute (A-SRI) 

k.A. CRD 131 

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Pro-
zentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 

11,16 CRD 128 

69 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

70 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

71 [in EU-Verordnung nicht relevant]   

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) 

72 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Kapi-
talinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das 
Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und 
abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

22 36 (1) (h), 45, 46, 56 
(c), 59, 60, 66 (c), 69, 
70 

73 Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in In-
strumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanz-
branche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält 
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 

1 36 (1) (i), 45, 48 

74 In der EU: leeres Feld   
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75 Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, 
die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellen-
wert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) 

k.A. 36 (1) (c), 38, 48 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital 

76 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt 

k.A. 62 

77 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes 

48 62 

78 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen 
in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen ba-
sierende Ansatz gilt 

k.A. 62 

79 Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf 
das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatzes 

k.A. 62 

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 31. De-
zember 2021) 
80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufre-

gelungen gelten 
k.A. 484 (3), 486 (2) und 

(5) 

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k.A. 484 (3), 486 (2) und 
(5) 

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

k.A. 484 (4), 486 (3) und 
(5) 

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k.A. 484 (4), 486 (3) und 
(5) 

84 Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaufrege-
lungen gelten 

20 484 (5), 486 (4) und 
(5) 

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über 
Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 

k.A. 484 (5), 486 (4) und 
(5) 

Abb. 14: Tabelle: Art und Beträge der Eigenmittelelemente 

Art. 437 (1) Buchstabe f) CRR findet keine Anwendung. 
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4. Eigenmittelanforderungen (Art.  438 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 438 Buchstabe a) CRR) 

Die Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel finden sich im Lagebericht nach § 289 HGB unter dem Punkt Ge-

samtbild der Risikolage wieder. Der Lagebericht wurde vom Vorstand genehmigt und ist im Bundesanzeiger veröf-

fentlicht worden. 

Art. 438 Buchstabe b) CRR besitzt für die Stadtsparkasse Wuppertal keine Relevanz. 

Quantitative Angaben (Art. 438 Buchstaben c) bis f) CRR) 

 

 
Betrag per 31.12.2019 

(Mio. EUR) 

Kreditrisiko 

Standardansatz  

Zentralstaaten oder Zentralbanken 0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 0 

Öffentliche Stellen 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 

Internationale Organisationen 0 

Institute 3 

Unternehmen 138 

Mengengeschäft 72 

Durch Immobilien besicherte Positionen 66 

Ausgefallene Positionen 6 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 2 

Verbriefungspositionen 0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0 

OGA 5 

Beteiligungspositionen 11 

Sonstige Posten 3 

Marktrisiko des Handelsbuchs 

Standardansatz 0 

Interner Modellansatz 0 

Fremdwährungsrisiko 

Netto-Fremdwährungsposition 0 

Abwicklungsrisiko 

Abwicklungs- / Lieferrisiko 0 

Warenpositionsrisiko 

Laufzeitbandverfahren 0 

Vereinfachtes Verfahren 0 

Erweitertes Laufzeitbandverfahren 0 
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CVA- Risiko 

Standardansatz 0 

Operationelle Risiken 

Basisindikatoransatz 26 

Standardansatz 0 

Fortgeschrittener Messansatz (AMA) 0 

Abb. 15: Eigenmittelanforderungen nach Risikoarten und Risikopositionsklassen 
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5. Antizyklischer Kapitalpuffer (Art. 440 CRR) 

Die Offenlegung des institutsindividuellen antizyklischen Kapitalpuffers erfolgt analog der Ermittlung 

für Zwecke der Eigenmittelunterlegung. Für Fondspositionen erfolgt somit eine Durchschau gemäß 

den aufsichtlichen Vorgaben. Die folgenden Tabellen stellen die geographische Verteilung der für die 

Berechnung des Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen sowie die Ermittlung des instituts-

individuellen antizyklischen Kapitalpuffers zum 31.12.2019 dar.  

31.12.2019 

Mio. EUR 

Allgemeine 

Kreditrisiko- 

positionen 

Risiko- 

position im 

Handelsbuch 

Verbriefungs-ri-

sikoposition 
Eigenmittelanforderungen 

G
e
w

ic
h
tu

n
g
e
n
 d

e
r 

 

E
ig

e
n
m

it
te

la
n
fo

rd
e
ru

n
g
e
n
 

Q
u
o
te

 d
e
s
 a

n
ti

z
y
k
li
s
ch

e
n
 K

a
p
it

a
lp

u
ff

e
rs

 

R
is

ik
o
p
o
s
it

io
n
s
w

e
rt

 (
S
A

) 

R
is

ik
o
p
o
s
it

io
n
s
w

e
rt

 (
IR

B
) 

S
u
m

m
e
 d

e
r 

K
a
u
f-

 u
n
d
 V

e
rk

a
u
fs

-

p
o
s
it

io
n
 i
m

 H
a
n
d
e
ls

b
u
ch

 

W
e
rt

 d
e
r 

R
is

ik
o
p
o
s
it

io
n
 i
m

 

H
a
n
d
e
ls

b
u
ch

 (
in

te
rn

e
 M

o
d
e
ll
e
) 

R
is

ik
o
p
o
s
it

io
n
s
w

e
rt

 (
S
A

) 

R
is

ik
o
p
o
s
it

io
n
s
w

e
rt

 (
IR

B
) 

D
a
v
o
n
: 
 A

ll
g
e
m

e
in

e
 K

re
d
it

ri
s
ik

o
- 

p
o
s
it

io
n
e
n
 

D
a
v
o
n
: 
R

is
ik

o
p
o
s
it

io
n
e
n
 i
m

 

H
a
n
d
e
ls

b
u
ch

 

D
a
v
o
n
: 
V

e
rb

ri
e
fu

n
g
s
ri

s
ik

o
- 

p
o
s
it

io
n
e
n
 

S
u
m

m
e
 

 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 

Deutschland 5.617 0 0 0 0 0 293 0 0 293 96,80 0,00 

Frankreich 53 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,17 0,25 

Niederlande 50 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,42 0,00 

Dänemark 32 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,23 1,00 

Belgien 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,00 

Luxemburg 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,24 0,00 

Norwegen 76 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,20 2,50 

Schweden 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 2,50 

Finnland 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,00 

Österreich 42 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0,97 0,00 

Schweiz 22 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,50 0,00 

Türkei 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,00 

Polen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,00 

Russland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,00 

Großbritannien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 1,00 

USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,00 

Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,00 

Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,00 

China 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,00 

Summe 6.004 0 0 0 0 0 303 0 0 303 100 7,25 

Abb. 16: Geografische Verteilung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen 
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 31.12.2019 

Gesamtforderungsbetrag (in Mio. EUR) 4.149 

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0,01 

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer (in Mio. EUR) 0 

Abb. 17: Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers 
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6. Kreditrisikoanpassungen (Art. 442 CRR) 

6.1 Angaben zur Struktur des Kreditportfolios 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben c) bis f) CRR) 

Gesamtbetrag der Risikopositionen 

Die Ermittlung des Gesamtbetrags der Risikopositionen erfolgt nach aufsichtlichen Vorgaben. Die bilanziellen und 

außerbilanziellen Geschäfte werden jeweils mit ihren Buchwerten (nach Abzug der Risikovorsorge und vor Kreditri-

sikominderung) gemäß Artikel 111 CRR ausgewiesen, die derivativen Instrumente mit ihren Kreditäquivalenzbeträ-

gen. Der Gesamtbetrag der Risikopositionen zum Meldestichtag in Höhe von 9.241 Mio. Euro setzt sich aus sämtli-

chen Risikopositionsklassen gemäß Artikel 112 CRR mit Ausnahme der Beteiligungs- und Verbriefungsrisikoposi-

tionen zusammen. Fondspositionen werden für Zwecke der Offenlegung nach Artikel 442 CRR nicht durchgeschaut. 

Es werden alle bilanziellen Geschäfte mit einem Adressausfallrisiko, sowie außerbilanzielle nicht derivative Positi-

onen wie unwiderrufliche Kreditzusagen ausgewiesen. 

Die nachfolgende Übersicht enthält den Gesamtbetrag der Risikopositionen aufgeschlüsselt nach den für den KSA 

vorgegebenen Risikopositionsklassen. Die Aufschlüsselung des Gesamtbetrags der Risikopositionen ist in Jahres-

durchschnittswerten angegeben. 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Jahresdurchschnittsbetrag der 

Risikopositionen 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 470 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 784 

Öffentliche Stellen 116 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 

Internationale Organisationen 0 

Institute 470 

Unternehmen 2.706 

Mengengeschäft 2.023 

Durch Immobilien besicherte Positionen 2.364 

Ausgefallene Positionen 69 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 313 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0 

OGA 68 

Sonstige Posten 81 

Gesamt 9.464 

Abb. 18: Gesamtbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 
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Geografische Verteilung der Risikopositionen 

Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografischen Gebieten (Art. 442 Buchstabe d) CRR) erfolgt anhand des 

Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den Kreditnehmer gewährten Kredite zuzuordnen sind. Die geogra-

fische Verteilung des Portfolios spiegelt die mit der regionalen Ausrichtung der Sparkasse einhergehende Konzent-

ration auf den Heimatmarkt wider. 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Deutschland EWR Sonstige 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 398 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 781 0 0 

Öffentliche Stellen 30 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 0 0 

Internationale Organisationen 0 0 0 

Institute 511 0 0 

Unternehmen 2.558 103 18 

Mengengeschäft 1.965 10 5 

Durch Immobilien besicherte Positionen 2.319 8 11 

Ausgefallene Positionen 64 0 0 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 0 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 35 277 0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbe-

urteilung 0 0 0 

OGA 61 0 0 

Sonstige Posten 87 0 0 

.Gesamt 8.809 398 34 

Abb. 19: Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

 

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 

Die Sparkasse ordnet jedem Kunden eine Branche nach der Systematik der Wirtschaftszweige zu. 

Diese Branchen werden gruppiert und zu Hauptbranchen zusammengefasst offengelegt (Art. 442 

Buchstabe e) CRR).  
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31.12.2019 

Mio. EUR 

Risikopositionen 

nach Branchen 
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Zentralstaaten oder 

Zentralbanken 

398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regionale oder lokale 

Gebietskörperschaften 

0 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

Öffentliche Stellen 16 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Multilaterale  

Entwicklungsbanken 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internationale  

Organisationen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 

Unternehmen 0 0 0 74 5 160 326 66 214 62 107 511 1.120 34 0 

  Davon: KMU 0 0 0 0 5 21 238 66 99 23 84 511 338 33 0 

Mengengeschäft 0 0 0 1.294 4 4 109 87 113 28 20 103 208 6 4 

  Davon: KMU 0 0 0 0 4 4 109 87 113 28 20 103 208 6 3 

Durch Immobilien be-

sicherte Positionen 

0 0 0 1.258 3 1 63 75 95 19 32 532 242 16 2 

  Davon: KMU 0 0 0 0 3 1 59 75 93 19 29 532 236 15 1 

Ausgefallene  

Positionen 

0 0 0 13 0 0 18 2 6 3 0 6 15 1 0 

Mit besonders hohen 

Risiken verbundene  

Positionen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gedeckte Schuldver-

schreibungen 

312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute und  

Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitäts-

beurteilung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OGA 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 

Gesamt 1.039 61 767 2.639 12 175 516 230 428 112 357 1.152 1.589 71 93 

Abb. 20: Risikopositionen nach Branchen 
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Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Bei den Restlaufzeiten (Offenlegung gemäß Art. 442 Buchstabe f) CRR) handelt es sich um vertragliche Restlauf-

zeiten.  

31.12.2019 

Mio. EUR 

< 1 Jahr 1 Jahr bis 

5 Jahre 

> 5 Jahre 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 398 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 158 394 229 

Öffentliche Stellen 11 15 4 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 0 0 

Internationale Organisationen 0 0 0 

Institute 291 187 33 

Unternehmen 1.087 506 1.086 

Mengengeschäft 764 157 1.059 

Durch Immobilien besicherte Positionen 73 212 2.053 

Ausgefallene Positionen 22 11 31 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 0 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 111 177 24 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0 0 0 

OGA 0 0 61 

Sonstige Posten 58 0 29 

Gesamt 2.973 1.659 4.609 

Abb. 21: Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

6.2 Angaben zu überfälligen sowie notleidenden Positionen und zur Risikovorsorge 

(Angaben gemäß Art. 442 Buchstaben a) und b) sowie g) bis i) CRR) 

Definition überfälliger und notleidender Forderungen 

 „Notleidende Kredite“ sind Forderungen, für die Maßnahmen der Risikovorsorge wie Wertberichtigungen bzw. Teil-

abschreibungen getroffen wurden oder für die Zinskorrekturposten bzw. Rückstellungen mit Wertberichtigungs-

charakter gebildet wurden. 

Forderungen werden im Offenlegungsbericht als „überfällig“ ausgewiesen, wenn Forderungen gegenüber einem 

Schuldner mehr als 90 aufeinander folgende Tage in Verzug sind und sie nicht bereits als „notleidend“ eingestuft 
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sind. Dieser Verzug wird bei der Sparkasse nach Artikel 178 CRR für alle Risikopositionsklassen kreditnehmerbezo-

gen ermittelt. 

Ansätze und Methoden zur Bestimmung der Risikovorsorge 

Die Sparkasse verfügt über Steuerungsinstrumente, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei Kreditengagements 

zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresabschluss durch Risikovorsorge (Einzelwertberich-

tigungen, Rückstellungen, Pauschalwertberichtigungen) abzuschirmen.  

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bewertung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresab-

schluss vom 31. Dezember 2019. 

Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, d. h. Bedarf an spe-

zifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Überprüfung erfolgt, wenn der Sparkasse Infor-

mationen vorliegen, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse hinweisen. Die Höhe der im 

Einzelfall zu bildenden spezifischen Kreditrisikoanpassungen orientiert sich zum einen an der Wahrscheinlichkeit, 

mit der der Kreditnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Basis hierfür ist die 

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und das Zahlungsverhalten des Kunden. Darüber hinaus erfolgt eine 

Bewertung der Sicherheiten mit ihren wahrscheinlichen Realisationswerten, um einschätzen zu können, welche Er-

löse nach Eintritt von Leistungsstörungen noch zu erwarten sind.  

Die Angemessenheit der spezifischen Kreditrisikoanpassungen wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. 

Eine Auflösung der spezifischen Kreditrisikoanpassungen erfolgt bei nachhaltiger Verbesserung der wirtschaftli-

chen Verhältnisse des Kreditnehmers, d. h. wenn die Kapitaldienstfähigkeit wieder erkennbar ist, oder wenn die 

Kreditrückführung aus vorhandenen Sicherheiten möglich ist. 

Für latente Ausfallrisiken bildet die Sparkasse Pauschalwertberichtigungen. Darüber hinaus bestehen allgemeine 

Kreditrisikoanpassungen in Form von Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken nach § 340f HGB. 

Berechnungsweisen sowie die Prozesse zur Genehmigung der Risikovorsorge sind in den Organisationsrichtlinien 

der Sparkasse geregelt. 
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Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen und nach geografischen Gebieten 

31.12.2019 

Mio. EUR 
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Banken 0 0 0 0 0 0 0 0 

Öffentliche Haushalte 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privatpersonen 15 9 2 0 2 0 0 4 

Unternehmen und wirtschaft-

lich selbständige Privatperso-

nen, davon: 

57 22 9 0 4 1 1 11 

Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei und Aquakultur 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Energie- und Wasserversor-

gung, Entsorgung, Bergbau 

und Gewinnung von Steinen 

und Erden 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Verarbeitendes Gewerbe 23 7 4 0 3 0 1 2 

Baugewerbe 1 1 0 0 0 0 0 1 

Handel; Instandhaltung und 

Reparatur von KFZ 
7 4 1 0 1 1 0 1 

Verkehr und Lagerei, Nach-

richtenübermittlung 
2 1 0 0 1 0 0 1 

Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen  
1 0 0 0 0 0 0 0 

Grundstücks- und Woh-

nungswesen  
6 5 1 0 0 0 0 5 

Sonstiges Dienstleistungs-

gewerbe  
17 4 3 0 -1 0 0 1 

Organisationen ohne Er-

werbszweck  
1 1 0 0 0 0 0 0 

Sonstige  0 0 0 0 0 0 0 0 

Gesamt 73 32 11 0 6 1 1 15 

Abb. 22: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach Branchen 

Zusätzlich wurde im Berichtszeitraum eine Rückstellung für widerrufliche Kreditzusagen in Höhe von 1 Mio. EUR, 
die sich überwiegend auf die Branche ‚Sonstiges Dienstleistungsgewerbe‘ bezieht, gebildet. 
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31.12.2019 

Mio. EUR 
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Deutschland 73 32 11 0 15 

EWR 0 0 0 0 0 

Sonstige 0 0 0 0 0 

Gesamt 73 32 11 0 15 

Abb. 23: Notleidende und überfällige Risikopositionen nach geografischen Gebieten 

 

Die Nettozuführung zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft betrug gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2019 im 

Berichtszeitraum 10,9 Mio. Euro und setzt sich zusammen aus Zuführungen und Auflösungen. Direkt in die GuV 

übernommene Direktabschreibungen betrugen im Berichtszeitraum 1,3 Mio. Euro, die Eingänge auf abgeschrie-

bene Forderungen 0,7 Mio. EUR. 

Entwicklung der Risikovorsorge 

31.12.2019 

Mio. EUR 

An-

fangs-

bestand 

Zuführung 
Auflö-

sung 

Inan-

spruch-

nahme 

Wechselkurs-

bedingte und 

sonstige Ver-

änderung 

End-be-

stand 

Einzelwertberichtigungen 32 11 5 6 0 32 

Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 

Pauschalwertberichtigungen 6 5 0 0 0 11 

Summe spezifische Kreditri-

sikoanpassungen 
38 16 5 6 0 43 

Allgemeine Kreditrisikoan-

passungen  

(als Ergänzungskapital ange-

rechnete Vorsorgereserven 

nach § 340f HGB) 

0     0 

Abb. 24: Entwicklung der Risikovorsorge 
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7. Inanspruchnahme von ECAI und ECA (Art. 444 CRR) 

Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet die Sparkasse die in 

der CRR für den KSA vorgegebenen Risikogewichte. Dabei dürfen für die Bestimmung der Risikogewichte Bonitäts-

beurteilungen externer Ratingagenturen herangezogen werden. Die folgende Übersicht enthält die benannten, auf-

sichtsrechtlich anerkannten Ratingagenturen (ECAI) und Exportversicherungsagenturen (ECA) sowie die Risikopo-

sitionsklassen, für welche die Agenturen in Anspruch genommen werden. 

Risikopositionsklasse nach Artikel 112 CRR Benannte Ratingagenturen / bzw. Exportversiche-

rungsagenturen  

Zentralstaaten oder Zentralbanken Standard & Poor’s Rating Services 

Moody’s Investors Service 

Abb. 25: Benannte Rating- bzw. Exportversicherungsagenturen je Risikopositionsklasse 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer Emission auf die Forderung erfolgt auf Basis eines systemtechnisch 

unterstützten Ableitungssystems, das mit den Anforderungen nach Artikel 139 CRR übereinstimmt. Grundsätzlich 

wird so jeder Forderung ein Emissionsrating oder – sofern dieses nicht vorhanden ist - ein Emittentenrating über-

tragen. Falls kein Rating zugeordnet werden kann, wird die Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition behan-

delt. 

Das für die jeweilige Forderung anzuwendende Risikogewicht wird anhand der in der CRR vorgegebenen Bonitäts-

stufen ermittelt. Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstufen erfolgt auf Basis der von 

der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten Standardzuordnung. 
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Risikopositionswerte nach Risikogewichten vor und nach Berücksichtigung von Kreditrisikominde-

rung 

Der Risikopositionswert bildet die Grundlage für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditri-

siko. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikopositionswerte aufgeschlüsselt nach Risikogewichten vor und nach 

Kreditrisikominderung. 

Risikogewicht in % 

Risikopositionswert in Mio. 

EUR je Risikopositionsklasse 

31.12.2019 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 250 370 1250 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 
398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskör-

perschaften 

671 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Öffentliche Stellen 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internationale Organisationen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute 328 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 2.429 0 0 0 0 

Mengengeschäft 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0 0 

Durch Immobilien besicherte Posi-

tionen 

0 0 0 1.844 457  0 0 0 0 0 0 

Ausgefallene Positionen 0 0 0 0 0 0 0 26 36 0 0 0 

Mit besonders hohen Risiken ver-

bundene Positionen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 35 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verbriefungspositionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OGA 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 

Beteiligungspositionen 0 0 0 0 0 0 0 132 0 2 0 0 

Sonstige Posten 55 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 

Gesamt 1.503 277 188 1.844 457 0 1.325 2.679 36 2 0 0 

Abb. 26: Risikopositionswerte vor Kreditrisikominderung 
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Risikogewicht in % 

Risikopositionswert in Mio. 

EUR je Risikopositionsklasse 

31.12.2019 

0 10 20 35 50 70 75 100 150 250 370 1250 

Zentralstaaten oder Zentralban-

ken 

398 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regionale oder lokale Gebiets-

körperschaften 

788 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Öffentliche Stellen 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Multilaterale Entwicklungsban-

ken 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internationale Organisationen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute 344 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 1.746 0 0 0 0 

Mengengeschäft 0 0 0 0 0 0 1.304 0 0 0 0 0 

Durch Immobilien besicherte Po-

sitionen 

0 0 0 1.844 457 0 0 0 0 0 0 0 

Ausgefallene Positionen 0 0 0 0 0 0 0 24 35 0 0 0 

Mit besonders hohen Risiken ver-

bundene Positionen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 35 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verbriefungspositionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institute und Unternehmen mit 

kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OGA 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 

Beteiligungspositionen 0 0 0 0 0 0 0 132 0 2 0 0 

Sonstige Posten 55 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 

Gesamt 1.647 277 227 1.844 457 0 1.304 1.994 35 2 0 0 

Abb. 27: Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung 
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8. Beteiligungen im Anlagebuch (Art. 447 CRR) 

Die von der Stadtsparkasse Wuppertal gehaltenen Beteiligungen lassen sich hinsichtlich der Art der Beteiligung in 

strategische, Funktions- und Kapitalbeteiligungen einteilen. 

Strategische Beteiligungen folgen dem Verbundgedanken und sind Ausdruck der Geschäftsstrategie der Sparkas-

sen-Finanzgruppe. Funktionsbeteiligungen dienen der Spezialisierung und Bündelung betrieblicher Aufgaben. Ka-

pitalbeteiligungen werden mit dem Ziel eingegangen, dem Sparkassengesetz gemäß hinreichende Renditen in Re-

lation zum Risiko auf das investierte Kapital zu erwirtschaften. 

Die Beteiligungen der Sparkasse, sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen, wurden aufgrund langfristiger 

strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe zu stärken, die Zusam-

menarbeit mit den Institutionen in der Region zu ermöglichen und nachhaltig die regionalen Wirtschaftsräume zu 

fördern. Sie dienen letztlich der Erfüllung des öffentlichen Auftrags durch den Gesetzgeber sowie der Förderung 

des Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielung steht somit nicht im Vordergrund.   

Die Bewertung der Beteiligungen in der Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des HGB. Die Beteiligun-

gen werden nach den für das Anlagevermögen geltenden Vorschriften gemäß § 253 Absätze 1 und 3 HGB bewertet. 

Die Wertansätze werden in regelmäßigen Abständen überprüft. 

Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten gemäß HGB. Dauerhafte Wertminderungen auf Be-

teiligungen werden abgeschrieben, und Zuschreibungen sind bis zur Höhe der Anschaffungskosten möglich. 

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen direkten Beteiligungspositionen basieren auf der Zuordnung zu 

der Risikopositionsklasse Beteiligungen nach der CRR. Bei den Wertansätzen werden der in der Bilanz ausgewie-

sene Buchwert, der beizulegende Zeitwert sowie, sofern an einer Börse notiert, ein vorhandener Börsenwert ausge-

wiesen. Der beizulegende Zeitwert bei börsennotierten Beteiligungen ergibt sich aus dem Schlusskurs am Berichts-

stichtag und entspricht dem Buchwert. Die Positionen werden aus strategischen Gründen als auch zur Renditeer-

zielung gehalten.  

31.12.2019 

Mio. EUR 
Buchwert 

Beizulegender 

Zeitwert 

(Fair Value) 

Börsenwert 

Strategische Beteiligungen 33 33 0 

davon börsengehandelte Positionen 0 0 0 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hin-

reichend diversifizierten Beteiligungsportfolio 

gehörend 0 0 

 

davon andere Beteiligungspositionen 33 33  

Funktionsbeteiligungen 95 95 0 

davon börsengehandelte Positionen 0 0 0 
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31.12.2019 

Mio. EUR 
Buchwert 

Beizulegender 

Zeitwert 

(Fair Value) 

Börsenwert 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hin-

reichend diversifizierten Beteiligungsportfolio 

gehörend 0 0 

 

davon andere Beteiligungspositionen 95 95  

Kapitalbeteiligungen 5 5 0 

davon börsengehandelte Positionen 0 0 0 

davon nicht börsennotiert, aber zu einem hin-

reichend diversifizierten Beteiligungsportfolio 

gehörend 0 0 

 

davon andere Beteiligungspositionen 5 5  

Gesamt  133 133 0 

Abb. 28: Wertansätze für Beteiligungspositionen 

 

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen: 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Realisierter Gewinn / 

Verlust aus Verkauf / Li-

quidation 

Latente Neubewertungsgewinne / -verluste 

Gesamt Davon im harten Kern-

kapital berücksichtigt 

Gesamt 1 0 0 

Abb. 29: Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungspositionen 
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9. Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 CRR) 

Zur angemessenen Reduzierung der Adressenausfallrisiken können bestimmte Kreditrisikominderungstechniken 

eingesetzt werden. Hierzu zählen die Hereinnahme von Sicherheiten sowie bilanzwirksame und außerbilanzielle 

Aufrechnungen. 

Von bilanzwirksamen und außerbilanziellen Aufrechnungsvereinbarungen macht die Sparkasse keinen Gebrauch.   

Bei der Hereinnahme und der Bewertung von Sicherheiten werden sowohl quantitativen als auch qualitativen As-

pekten unter Berücksichtigung rechtlicher Erfordernisse Rechnung getragen. Die entsprechenden Verfahren sind 

in den Organisationsanweisungen der Sparkasse verankert. Die Beleihungswertverordnung und die Beleihungs-

grundsätze für andere Kreditsicherheiten bilden den Rahmen für Art und Umfang der zugelassenen Sicherheiten 

und geben die anzuwendenden Kriterien für die Beurteilung der Werthaltigkeit der Sicherheiten vor. 

Der Ansatz, die Prüfung und die regelmäßige Bewertung der Sicherheiten liegen im Verantwortungsbereich der Ab-

teilung Zentraler Kreditservice. Die Wertansätze der Sicherheiten werden in Abhängigkeit von ihrer Art in regelmä-

ßiger Folge überprüft und aktualisiert. 

Die implementierten Prozesse zur Risikosteuerung geben die regelmäßige vollständige Kreditrisikobeurteilung der 

besicherten Positionen einschließlich der Überprüfung der rechtlichen Wirksamkeit und der juristischen Durchsetz-

barkeit der hereingenommenen Sicherheiten vor. Zur laufenden Gewährleistung der juristischen Durchsetzbarkeit 

werden in der Regel standardisierte Verträge eingesetzt. 

Die Entscheidung über die Anerkennung und Anwendung eines Sicherheiteninstrumentes zur Kreditrisikominde-

rung trifft die Sparkasse im Kontext ihrer Geschäftsstrategie und der Kreditrisikostrategie.  

Die Sparkasse nutzt zur Absicherung von privaten Immobilienfinanzierungen Grundpfandrechte als wesentliches 

Instrument zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft verbundenen Risiken. Die privilegierten Grundpfandrechte 

werden im KSA nicht als Kreditrisikominderung, sondern als eigenständige Risikopositionsklasse berücksichtigt 

und unter Artikel 442 CRR offengelegt. Die Bewertung der Grundpfandrechte erfolgt gemäß den Anforderungen der 

Artikel 125 / und 126 / CRR in Verbindung mit Artikel 208 CRR. Bei der Ermittlung der Sicherheitenwerte werden die 

Vorgaben der Beleihungswertverordnung zu Grunde gelegt. 

Daneben werden die folgenden Hauptarten von Sicherheiten für aufsichtsrechtliche Zwecke als Sicherheiteninstru-

mente risikomindernd in Anrechnung gebracht: 

Anlassbezogene Berücksichtigung von finanziellen Sicherheiten: Bargeld, Bareinlagen bei der Sparkasse, Sons-

tige Einlagen bei der Sparkasse (Zertifikate, Schuldverschreibungen), bestimmte Schuldverschreibungen von Kre-

ditinstituten, die über ein externes langfristiges Rating von mindestens BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody’s) verfügen.  

Gewährleistungen und Garantien: Garantien und Bürgschaften anerkennungsfähiger Sicherungsgeber (z. B. öffent-

liche Stellen / inländische Institute). 

Bei den Gewährleistungsgebern für die von der Sparkasse angerechneten Gewährleistungen handelt es sich haupt-

sächlich um öffentliche Stellen, örtliche Gebietskörperschaften und inländische Institute, die über ein externes 

langfristiges Rating von mindestens A- (S&P) oder A3 (Moody’s) verfügen. 

Innerhalb von Kreditderivaten werden von der Sparkasse im Rahmen der aufsichtsrechtlich anerkannten Besiche-

rung ausschließlich Kreditbasket-Transaktionen genutzt. Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der 

Kreditrisikominderung kommen bei der Sparkasse nicht vor.  

Für die einzelnen Risikopositionsklassen ergeben sich die folgenden Gesamtbeträge an gesicherten Positionswer-

ten. 
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31.12.2019 

Mio. EUR 

Finanzielle Sicherhei-

ten 

Gewährleistungen und 

Kreditderivate 

Zentralstaaten oder Zentralbanken 0 0 

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 0 0 

Öffentliche Stellen 0 0 

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 0 

Internationale Organisationen 0 0 

Institute 0 0 

Unternehmen 510 172 

Mengengeschäft 12 9 

Durch Immobilien besicherte Positionen 0 0 

Ausgefallene Positionen 0 1 

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positio-

nen 0 0 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0 0 

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Boni-

tätsbeurteilung 0 0 

OGA 0 0 

Beteiligungspositionen 0 0 

Sonstige Posten 0 0 

Gesamt 522 182 

Abb. 30: Besicherte Positionswerte 
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10. Marktrisiko (Art. 445 CRR) 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für das Marktrisiko verwendet die Sparkasse die aufsichtsrechtlichen 

Standardverfahren. Eigene interne Modelle i. S. von Art. 363 CRR kommen nicht zur Anwendung. 

Für die zum Stichtag vorliegenden Marktrisiken ergeben sich folgende Eigenmittelanforderungen:   

31.12.2019 

Mio. EUR 

Eigenmittelanforderung 

Fremdwährungsrisiko 0 

Netto-Fremdwährungsposition 0 

Marktrisiko gemäß Standardansatz 0 

Abb. 31: Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken 
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11. Zinsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 448 Buchstabe a) CRR) 

In die Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sind alle relevanten zinstragenden beziehungsweise zins-

sensitiven Geschäfte und Positionen einbezogen. 

Die Berechnung des Zinsänderungsrisikos erfolgt auf monatlicher Basis mittels historischer Simulation (u.a.: Kon-

fidenzniveau von 99 % und 90 Tage Haltedauer).  

Dabei kommen vermögensorientierte Methoden (Auswirkungen auf den Gesamtbankcashflow / Zinsbuchbarwert) 

zum Einsatz.  

Für die Bestände mit unbestimmter Fristigkeit werden geeignete Annahmen (Modell der gleitenden Durchschnitte) 

getroffen. 

Implizite Optionen aus dem Aktiv- und Passivgeschäft werden in die Risikomessung einbezogen.  

Weiterhin werden auf vierteljährlicher Basis zusätzliche Extrem-Szenarien im Hinblick auf die Barwertveränderung 

gerechnet, die Zinssensitivitätsanalysen und Stresstests umfassen. 

Quantitative Angaben (Art. 448 Buchstabe b) CRR) 

In nachfolgender Übersicht werden die Auswirkungen eines Zinsschocks bei der vom Institut angewendeten Me-

thode zur internen Steuerung des Zinsänderungsrisikos dargestellt: 

31.12.2019 

 

berechnete Barwertänderung 

Zinsschock + 200 Basispunkte  Zinsschock - 200 Basispunkte  

Euro (Mio.) -99 -3 

Abb. 32: Zinsänderungsrisiko 
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12. Gegenparteiausfallrisiko (Art. 439 CRR) 

Qualitative Angaben (Art. 439 Buchstaben a) bis d) CRR) 

Die Sparkasse schließt derivative Finanzgeschäfte zur Steuerung und Begrenzung von Zinsänderungsrisiken und 

Währungsrisiken ab. Ein Handel zur Erzielung von Gewinnen aus Preisdifferenzen in diesen Instrumenten wird nicht 

betrieben. 

Die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für derivative Positionen erfolgt auf Basis der aufsichtsrechtlichen 

Standardverfahren.  

Die Anrechnungsbeträge für derivative Positionen werden zusammen mit den weiteren kreditrisikobehafteten Po-

sitionen bei der Ermittlung der Risikopositionen (Exposures) berücksichtigt. 

Für jeden Kontrahenten besteht zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses eine Obergrenze für die Anrechnung der 

Adressenausfallrisiken. Die Limithöhe ist abhängig von der Bonität und wird vom Steuerungskreis Risiko Rendite 

festgelegt. Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten werden grundsätzlich außerbörslich (over the counter – 

OTC) abgeschlossen. Die Kontrahenten sind im Wesentlichen Banken, die dem Haftungsverbund der Sparkassenfi-

nanzgruppe angehören. Die Überwachung der Limite erfolgt anhand eines Limitsystems.  

Sicherheiten für derivative Adressenausfallrisiken werden nicht hereingenommen, da die Kontrahenten auf der Ban-

kenseite zum Haftungsverbund der Sparkassenfinanzgruppe gehören. Auf der Kundenseite werden die Derivate in 

der jährlichen Forderungsbewertung adäquat berücksichtigt.  

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen Grundsätze des 

HGB. Den negativen Zeitwerten bei zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäf-

ten stehen positive Wertveränderungen in den abgesicherten Grundgeschäften gegenüber. Ein Verpflichtungs-

überschuss besteht nicht, so dass die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich war. 

Im Rahmen der Steuerung derivativer Adressenausfallrisikopositionen werden die Risikobeiträge von Markt- und 

Kontrahentenrisiken additiv behandelt. Daher erfolgt keine Betrachtung von Korrelationen dieser Risiken. 

Die Sparkasse hat keine Verträge mit ihren Vertragspartnern abgeschlossen, die im Falle einer Ratingverschlechte-

rung der Sparkasse zu Sicherheitennachschüssen bzw. der erstmaligen Stellung von Sicherheiten führen könnten. 
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Quantitative Angaben (Art. 439 Buchstaben e) bis h) CRR) 

Die nachfolgende Tabelle enthält die positiven Wiederbeschaffungswerte einschließlich der Berücksichtigung von 

Netting und Sicherheiten. 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Positiver 

Bruttozeit-

wert 

Aufrech-

nungsmög-

lichkeiten 

(Netting) 

Saldierte 

aktuelle Aus-

fallrisikoposi-

tion 

Anrechen-

bare Sicher-

heiten 

Nettoausfall-

risikoposition 

Zinsderivate 19 0 0 0 19 

Währungsderivate 0 0 0 0 0 

Aktien-/Indexderivate 0 0 0 0 0 

Kreditderivate 0 0 0 0 0 

Warenderivate 0 0 0 0 0 

Sonstige Derivate 0 0 0 0 0 

Gesamt 19 0 0 0 19 

Abb. 33: Positive Wiederbeschaffungswerte 

Das gesamte Gegenparteiausfallrisiko beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf 0,3 Mio. Euro. Die Berechnung er-

folgt gemäß CRR auf Basis der Marktbewertungsmethode.  

Kreditderivate 

Per 31.12.2019 betrug der Nominalwert der Absicherungen über Kreditderivate 20 Mio. Euro. Die folgende Tabelle 

zeigt die Verteilung der entsprechenden Ausfallrisikopositionen. 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Kreditderivate (Sicherungsnehmer) 

Nominalwert der Absicherung 

Bilanzielle Positionen 20 

Außerbilanzielle Positionen 0 

Gesamt 20 

Abb. 34: Kreditderivate nach Arten von Ausfallrisikopositionen 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nominalwerte der Kreditderivategeschäfte zum Stichtag der Offenlegung. 

31.12.2019 

Mio. EUR 

Nutzung für eigenes Kreditportfolio Vermittlertätigkeit 

Gekauft 

(Sicherungsnehmer) 

Verkauft 

(Sicherungsgeber)  

Credit Default Swaps 20 20 0 

Total Return Swaps 0 0 0 

Credit Options 0 0 0 

Sonstige 0 0 0 

Gesamt 20 20 0 

Abb. 35: Nominalbeträge der Kreditderivategeschäfte nach Verwendung 

Art. 439 Buchstabe i) CRR findet keine Anwendung. 

 

 

13. Operationelles Risiko (Art. 446 CRR) 

Die Definition des operationellen Risikos sowie die von der Stadtsparkasse Wuppertal eingesetzten Verfahren be-

züglich der Steuerung dieser Risiken werden ausführlich in Kapitel 2.3.4 beschrieben. Diese Begriffsbestimmung 

schließt die aufsichtsrechtliche Definition gemäß der CRR ein. 

Die Bestimmung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken basiert auf dem Basisindi-

katoransatz gemäß Art. 315 und 316 CRR.  
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14. Belastete und unbelastete Vermögenswerte (Art. 443 CRR) 

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle und außerbilanzielle Vermögensgegenstände, die bei be-

sicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen besicherten Verbindlichkeiten als Sicherheit eingesetzt wer-

den und die nicht uneingeschränkt genutzt werden können. 

Das Geschäftsmodell der Stadtsparkasse Wuppertal ist auf Wachstum aus dem Kundengeschäft ausgelegt. Die be-

lasteten Vermögenswerte werden im Rahmen der Refinanzierung zur Reduzierung von Fristenkongruenzen und zur 

Renditeoptimierung eingesetzt. Die Belastung von Vermögenswerten bei der Sparkasse resultiert in erster Linie 

aus der Emission von Pfandbriefen, Weiterleitungsdarlehen, Wertpapierleihgeschäften und Geldmarktgeschäften. 

Seit dem letzten Offenlegungszeitraum sind die belasteten Vermögenswerte um 105 Mio. € angestiegen. 

Die Sparkasse hat mit allen Gegenparteien der Geschäfte, aus denen belastete Vermögenswerte resultieren, Besi-

cherungsvereinbarungen abgeschlossen. Die gestellten Sicherheiten werden auf sogenannten Pool-Konten gesam-

melt verwaltet. Eine tatsächliche Nutzung der Sicherheiten erfolgt nur bei effektivem Geschäftsabschluss. Die Höhe 

der als Sicherheiten genutzten Vermögenswerte richtet sich nach der Höhe der zu besichernden Verbindlichkeit, 

wobei die Sicherheiten einem festgelegten Bewertungsabschlag unterworfen sind.  

Bei Verpfändungen erwirbt der Sicherheitennehmer ein Pfandrecht und kann nicht frei über die verpfändeten Ver-

mögenswerte verfügen. Sicherheiten können mit der Maßgabe einer bestimmten Zweckbestimmung hinterlegt wer-

den. Die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte können in einem geregelten Verfahren ausgetauscht wer-

den, das gilt auch bei Vorliegen einer Wiederverwendungsbefugnis. 

Eine Überbesicherung besteht in der Deckungsmasse für emittierte Pfandbriefe. Sie dient der Erfüllung der gesetz-

lichen Anforderungen. Die darüber hinaus gehende Überdeckung stellt einen zusätzlichen Emissionsspielraum si-

cher. 

Der Anteil der in den Vermögenswerten enthaltenen unbelasteten Vermögensgegenstände, die nach Auffassung 

der Sparkasse für eine Belastung nicht infrage kommen, beträgt 28 Prozent. Zum überwiegenden Teil handelt es 

sich dabei um z. B.: Immobilien, technische Anlagen und sonstige Anlagegüter. 

Die nachfolgenden Tabellen stellen die Vermögenswerte und Sicherheiten sowie deren Belastung dar, angegeben 

als Medianwerte auf Basis der vierteljährlichen Meldungen zum Quartalsultimo. 
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Medianwerte 2019 

Mio. EUR 
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010 030 040 050 060 080 090 100 

010 Vermögenswerte des 

meldenden Instituts 

1.355 115   5.998 379   

030 Eigenkapitalinstrumente 0 0   168 0   

040 Schuldverschreibungen 119 115 120 115 437 379 452 374 

105

0 

davon: gedeckte 

Schuldverschreibungen 

5 0 5 0 310 299 322 311 

060 davon: forderungsun-

terlegte Wertpapiere 

0 0 0 0 0 0 0 0 

070 davon: von Staaten be-

geben 

105 105 105 105 54 54 50 50 

080 davon: von Finanzunter-

nehmen begeben 

12 10 12 10 377 320 391 324 

090 davon: von Nichtfinanz-

unternehmen begeben 

0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Sonstige  

Vermögenswerte 

1.236 0   5.395 0   

121 davon: Darlehen und 

Kredite außer jederzeit 

kündbaren Darlehen 

1.235 0   4.805 0   

Abb. 36: Belastete und unbelastete Vermögenswerte 
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Zum Stichtag 31.12.2019 hat die Stadtsparkasse keine Wertpapiere als Sicherheiten erhalten.  

Medianwerte 2019 
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010 030 040 050 

130 Vom meldenden Institut 

entgegengenommene  Si-

cherheiten 

0 0 0 0 

140 Jederzeit kündbare Darle-

hen 

0 0 0 0 

150 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 

160 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 

170 davon: gedeckte Schuld-

verschreibungen 

0 0 0 0 

180 davon: forderungsunter-

legte Wertpapiere 

0 0 0 0 

190 davon: von Staaten bege-

ben 

0 0 0 0 

200 davon: von Finanzunter-

nehmen begeben 

0 0 0 0 

210 davon: von Nichtfinanz-

unternehmen begeben 

0 0 0 0 

220 Darlehen und Kredite au-

ßer jederzeit kündbaren 

Darlehen 

0 0 0 0 

230 Sonstige entgegengenom-

mene Sicherheiten 

0 0 0 0 

231 davon: 0 0 0 0 
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240 Begebene eigene Schuld-

verschreibungen außer ei-

genen gedeckten Schuld-

verschreibungen oder for-

derungsunterlegten Wert-

papieren 

0 0 0 0 

241 Eigene gedeckte Schuld-

verschreibungen und be-

gebene, noch nicht als Si-

cherheit hinterlegte for-

derungsunterlegte Wert-

papiere 

  1 0 

250 Summe der Vermögens-

werte, entgegengenom-

menen Sicherheiten und 

begebenen eigenen 

Schuldverschreibungen 

1.355 115   

Abb. 37: Entgegengenommene Sicherheiten 

 

Die nachfolgende Übersicht enthält die mit belasteten Vermögenswerten und erhaltenen Sicherheiten verbunde-

nen Verbindlichkeiten (Geschäfte der Passivseite und das Derivategeschäft), die die Quellen der Belastung darstel-

len. 

Medianwerte 2019 

Mio. EUR 

Kongruente Verbindlichkeiten, 

Eventualverbindlichkeiten oder 

verliehene  Wertpapiere 

Belastete Vermögenswerte, ent-

gegengenommene Sicherheiten 

und begebene eigene Schuldver-

schreibungen außer gedeckten 

Schuldverschreibungen und for-

derungsunterlegten Wertpapie-

ren 

 010 030 

010 Buchwert ausgewählter fi-

nanzieller Verbindlichkei-

ten 

918 1.248 

Abb. 38: Belastungsquellen 
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15. Vergütungspolitik (Art. 450 CRR) 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist im Sinne des § 17 der IVV nicht als bedeutendes Institut einzustufen. Ge-

mäß § 16 (2) IVV veröffentlicht die Sparkasse die nachfolgenden Informationen zu ihrem Vergütungssystem 

gemäß Artikel 450 CRR.   

Qualitative Angaben [gemäß § 16 Abs. 3 InstitutsVergV] 

1. Allgemeine Angaben zum Vergütungssystem 

Die Stadtsparkasse Wuppertal ist tarifgebunden. Aus diesem Grund finden auf die Arbeitsverhältnisse 

der Sparkassenbeschäftigten die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst Anwendung, insbesondere 

bei den TVöD-Sparkassen. Die überwiegende Anzahl der Beschäftigten erhält eine Vergütung aus-

schließlich auf dieser tariflichen Basis.  
 

Außertariflich Beschäftigte der Stadtsparkasse Wuppertal sind der Vorstand sowie eine Reihe von Mit-

arbeitenden der zweiten Führungsebene. Insgesamt sind damit 16 Personen außertariflich beschäftigt. 
 

Mit Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes sind Privatdienstverträge über eine 

Laufzeit von fünf Jahren gemäß Empfehlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes ge-

schlossen. Die Vergütung besteht aus einem jährlichen Festgehalt und einer jährlich vom Verwaltungs-

rat zu beschließenden Leistungszulage in Höhe von bis zu 15 % des vereinbarten Grundgehaltes sowie 

einer individualvertraglich vereinbarten Pensionszusage. Bei den Neuverträgen ab 2016 beruht die 

leistungsbezogene Zulage auf dem um 15% verringerten Festgehalt. Zur Finanzierung einer zusätzli-

chen Altersvorsorge ist für Neuverträge in den Gesamtbezügen eine Pauschale enthalten. Sie ent-

spricht derzeit 20% des Jahresfestgehalts. 
 

Die weiteren außertariflich Beschäftigten erhalten neben dem Festgehalt eine leistungsorientierte Zu-

satzvergütung, die sich an den Kriterien für leistungsorientierte Zusatzvergütungen der Tarifbeschäf-

tigten orientiert. Die Kriterien sind in einer Dienstvereinbarung geregelt. 

2. Geschäftsbereiche 

Die Sparkasse verfügt über folgende Geschäftsbereiche: 

• Markt 

• Marktfolge 

• Stabsbereich 

Den Geschäftsbereichen ist auch jeweils ein Vorstandsmitglied zugeordnet. 

3. Ausgestaltung des Vergütungssystem 
 

Die Festlegung des Vergütungssystems in der Sparkasse erfolgt gemäß den Vorgaben des § 3 Insti-

tutsVergV. Der Verwaltungsrat befasst sich mindestens einmal jährlich mit der Einhaltung dieser Vor-

gaben, die Ergebnisse der Erörterung werden protokollarisch dokumentiert. 
 

In den Geschäftsbereichen  können die Beschäftigten neben der Tarifvergütung in untergeordnetem 

Umfang leistungsorientierte Zahlungen aus einem zielorientierten Vergütungssystem erhalten, des-

sen Ziele aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und im Wege eines durchgängigen Prozesses 

funktionsspezifisch bis auf die Ebene der einzelnen Organisationseinheiten heruntergebrochen sind. 
 

Ein Teil der Mitarbeitenden erhält eine leistungsorientierte variable Vergütung, für die angemessene 

Obergrenzen festgelegt wurden, die im Einzelfall max. 20 % des Gesamtgehaltes erreichen können. Diese 

Zahlungen stellen den einzigen (variablen) Vergütungsbestandteil übertariflicher Art dar. 
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3.1.1 Vergütungsparameter 

Vergütungsparameter für die variable Vergütung sind die quantitativen und qualitativen Bestimmungs-

faktoren, anhand derer die Leistung und der Erfolg der Mitarbeitenden bzw. Vorstände oder einer insti-

tutsinternen Organisationseinheit gemessen werden. Dabei setzt sich der Gesamtzielerreichungsgrad 

aus funktionsspezifischen Einzel- und Teamzielen zusammen. Diese Ziele sind auf einen langfristigen 

und nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet und berücksichtigen auch qualitative Ziele (z. B. Kunden-

zufriedenheit). Das Vergütungssystem setzt keine Anreize zur Eingehung von unverhältnismäßigen Risi-

ken. 

3.1.2 Art und Weise der Gewährung 

Die Tarifvergütung wird monatlich, die leistungsorientierten Zahlungen aus einer zielorientierten über-

tariflichen Vergütung werden jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres als Einmalzahlung ausbezahlt. 

3.1.3 Vorstandsvergütung 

Bezüglich der Vergütung der Vorstandsmitglieder der Sparkasse verweisen wir ergänzend auf unsere Ver-

öffentlichung gemäß § 19 Abs. 6 SpkG NRW im Anhang des Jahresabschlusses. 

 

4. Einbindung externer Berater 

Eine Einbindung externer Berater ist nicht erfolgt. 

 

Quantitative Angaben gemäß § 16 Abs. 2 InstitutsVergV 

Geschäftsbereiche 
 

 

Gesamtbetrag der 

fixen Vergütungen 

in TEUR 

nur optional: 

Anzahl der 

Begünstigten der 

fixen 

Vergütungen 

Gesamtbetrag der 

variablen Vergü-

tungen in TEUR 

Anzahl der 

Begünstigten 

der variablen 

Vergütungen 

a) Markt 
33.909.573,24 € 755 703.933,65 € 322

b) Marktfolge 
8.773.353,83 € 176 136.992,71 € 76

c) Stab 12.676.585,05 €  220 241.727,01 € 130

Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung: Den Geschäftsbereichen a), b) und c) ist jeweils ein Vorstandsmit-

glied zugeordnet. Die daraus resultierenden Gesamtbeträge der fixen bzw. variablen Vergütungen je Geschäfts-

bereich werden daher einschließlich der fixen und variablen Vergütungsbestandteile des zuständigen Vor-

standsmitglieds dargestellt. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Altersversorgung beläuft sich 

insgesamt auf 1.337.285,00 € und ist nicht in der o.a. Aufstellung enthalten. 



s  Stadtsparkasse Wuppertal  

 

Stadtsparkasse Wuppertal  Seite: 58 von 60 

 

16. Verschuldung (Art. 451 CRR) 

Die Verschuldung und die Verschuldungsquote werden gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62 ermittelt. Da-

bei wird die Möglichkeit der Nicht-Berücksichtigung von Treuhandkrediten nach Art. 429 (11) CRR1 nicht genutzt. 

Der Vorstand wird regelmäßig über die Höhe der Verschuldungsquote informiert. Die Verschuldungsquote ist der-

zeit aufsichtlich noch nicht begrenzt. Daher verzichtet die Sparkasse auf eine entsprechende Limitierung. 

Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus dem Kernkapital und der Gesamtrisikopositionsmessgröße. Sie belief 

sich zum 31. Dezember 2019 auf 8,5 Prozent (gemäß delegierter Verordnung (EU) 2015/62). Im Vergleich zum Vor-

jahr ergab sich somit ein Anstieg von 0,3 Prozentpunkten. Maßgeblich für den Anstieg der Verschuldungsquote war 

ein stärkerer prozentualer Anstieg des Kernkapitals als der Anstieg der Gesamtrisikopositionen.  

Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Zusammensetzung der Verschuldungsquote. Alle Daten beziehen sich auf 

den Stichtag der Offenlegung. 

Zeile 
LRSum  

 Anzusetzende Werte 
Mio. EUR 

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss  7.269 

2 
Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert 
werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis angehören 

 0 

3 

(Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rechnungsle-
gungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 429 Absatz 13 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt)  

 0 

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente  47 

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)  110 

6 
Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilanzieller Ri-
sikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge) 

967 

EU-6a 
(Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Ab-
satz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositions-mess-
größe der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 0 

EU-6b 
(Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Ver-
schuldungsquote unberücksichtigt bleiben) 

 0 

7 Sonstige Anpassungen  11 

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  8.404 

Abb. 40: Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschuldungs-

quote    (LRSum) 

 

Zeile 
LRCom
  

  

Risikopositionswerte 
der CRR-Verschul-

dungsquote 
Mio. EUR 

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT) 

1 
Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, aber 
einschließlich Sicherheiten)  7.170 

2 (Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)  (1) 

3 
Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und 
Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2)  7.169 

                                                                 

1 Gemäß delegierter Verordnung 2015/62 zur Änderung der CRR entspricht dies Art. 429 (13) CRR  
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Risikopositionen aus Derivaten 

4 
Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in 
bar erhaltene Nachschüsse)  20 

5 
Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug 
auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode)  27 

EU-5a Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode  0 

6 
Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten 
Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen von den Bi-
lanzaktiva abgezogen werden 

 0 

7 
(Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatge-
schäften) 

 0 

8 
(Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) 

 0 

9 Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate  0 

10 
(Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der 
Aufschläge für geschriebene Kreditderivate) 

 0 

11 Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 bis 10)  47 

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 

12 
Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um 
als Verkauf verbuchte Geschäfte  110 

13 
(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brut-
to-Aktiva aus SFT)  0 

14 Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva   110 

EU-14a 
Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß Ar-
tikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  0  

15 Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften 0  

EU-15a 
(Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositionen) 

0  

16 
Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
(Summe der Zeilen 12 bis 15a) 

220 

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 1.942 

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)  (975) 

19 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18) 967 

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen  

EU-19a 
(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht einbe-
zogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risikopositionen 
(Einzelbasis)) 

 0 

EU-19b 
(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Ab-
satz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen  0 

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße 

20 Kernkapital 712 

21 
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der 
Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 

 8.404 

Verschuldungsquote 

22 Verschuldungsquote  8,47 

Gewählte Übergangsregelung und Betrag ausgebuchter Treuhandpositionen 

EU-23 Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße  ja 

EU-24 
Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   
ausgebuchten Treuhandvermögens 

 0 

Abb. 41: Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote (LRCom) 





Hauptmerkmale für Genussrechte ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-

nr.
Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

XF0000458QD2 XF0000458WZ3 XF0000458ZM4

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Namensgenussrechte Namensgenussrechte Namensgenussrechte

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

0,038 Mio. EUR 0,192 Mio. EUR 0,111 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 0,421 Mio. EUR 0,391 Mio. EUR 0,125 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – 
fortgeführter Einstandswert

Passivum – 
fortgeführter Einstandswert

Passivum – 
fortgeführter Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 27.11.2014 26.11.2015 28.11.2016

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 01.01.2020 01.01.2022 01.01.2024

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 0,95% 0,90% 0,65%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für Genussrechte ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-

nr.
Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

XF00004580B3 XF00004585X6

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Namensgenussrechte Namensgenussrechte

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

0,307 Mio. EUR 0,265 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 0,307 Mio. EUR 0,265 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100

9b Tilgungspreis 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – 
fortgeführter Einstandswert

Passivum – 
fortgeführter Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 28.11.2017 28.11.2018

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 01.01.2026 01.01.2028

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 1,85% 2,15%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Inhaberschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

DE000A161ZF6 DE000A2BPTW4 DE000A2BPBX0

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik 
Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 4,541 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 4,541 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 11.09.2015 28.07.2016 22.11.2016

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 11.09.2025 28.07.2026 22.11.2026

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 1,55% 1,50% 1,50%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Inhaberschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

DE000A2E4BJ9 DE000A2E4G15 DE000A2E4HJ6

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik 
Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

4,844 Mio. EUR 0,545 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 4,844 Mio. EUR 0,545 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 24.05.2017 27.07.2017 27.09.2017

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 24.05.2027 27.07.2027 27.09.2027

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,10% 2,20% 2,20%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Inhaberschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

DE000A2G9HV8 DE000A2LQ330 DE000A2NBF66

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik 
Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 08.02.2018 03.05.2018 10.10.2018

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 08.02.2028 03.05.2028 10.10.2028

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,35% 2,35% 2,30%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Inhaberschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

DE000A2TSDP8 DE000A2YN1N9

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

5,000 Mio. EUR 1,374 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 5,000 Mio. EUR 1,374 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100

9b Tilgungspreis 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 29.03.2019 21.11.2019

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 29.03.2029 21.11.2029

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 1,85% 1,45%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Namensschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

XF00004581L0 XF0000458137 XF0000458111

3 Für das Instrument geltendes Recht
Bundesrepublik 
Deutschland

Bundesrepublik 
Deutschland

Bundesrepublik 
Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

5,000 Mio. EUR 1,000 Mio. EUR 2,000 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 5,000 Mio. EUR 1,000 Mio. EUR 2,000 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 02.06.2017 12.07.2017 12.07.2017

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 02.06.2027 12.07.2027 12.07.2027

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,775% 3,000% 3,000%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug 
auf den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Namensschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

XF0000458129 XF0000458145 XF0000458426

3 Für das Instrument geltendes Recht
Bundesrepublik 
Deutschland

Bundesrepublik 
Deutschland

Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

2,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 2,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 12.07.2017 13.07.2017 14.06.2018

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 12.07.2027 13.07.2027 14.06.2028

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 3,000% 3,000% 2,920%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug 
auf den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Hauptmerkmale für nachrangige Namensschuldverschreibungen ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-
nr.

Hauptmerkmal gem. Anlage II

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung (z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für 
Privatplatzierung

XF00004585U2 XF00004585T4

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren)
Nachrangige 

Schuldverschreibung

Nachrangige 

Schuldverschreibung

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung in 
Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

0,100 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 0,100 Mio. EUR 5,000 Mio. EUR

9a Ausgabepreis 100 100

9b Tilgungspreis 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum 20.09.2018 20.09.2018

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin 20.09.2028 20.09.2028

14 Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,847% 2,847%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein

20a Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf 
den Betrag)

Zwingend Zwingend

21 Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ  Nicht kumulativ  Nicht kumulativ

23 Wandelbar oder nicht wandelbar  Nicht wandelbar  Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall 
(das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A.



Hauptmerkmale für Sparkassenkapitalbrief ohne außerordentliches Kündigungsrecht

Zeilen-

nr.
Hauptmerkmal gem. Anlage II

ursprüngliche Laufzeit: 

8 Jahre

ursprüngliche Laufzeit: 

9 Jahre

ursprüngliche Laufzeit: 

10 Jahre

1 Emittent Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

2
Einheitliche Kennung 
(z.B. CUSIP, ISIN und Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)

k.A. k.A. k.A.

3 Für das Instrument geltendes Recht Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4 CRR-Übergangsregelungen Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

5 CRR-Regelungen nach Übergangszeit Ergänzungskapital Ergänzungskapital Ergänzungskapital

6 Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Solo Solo Solo

7 Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Sparkassen-Kapitalbrief Sparkassen-Kapitalbrief Sparkassen-Kapitalbrief

8
Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag 
(Währung in Millionen, Stand letzer Meldestichtag)

0,005 Mio. EUR 0,211 Mio. EUR 4,566 Mio. EUR

9 Nennwert des Instruments 0,093 Mio EUR 0,382 Mio. EUR 8,417 Mio. EUR 

9a Ausgabepreis 100 100 100

9b Tilgungspreis 100 100 100

10 Rechnungslegungsklassifikation
Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

Passivum – fortgeführter 
Einstandswert

11 Ursprüngliches Ausgabedatum Laufend Laufend Laufend

12 Unbefristet oder mit Verfallstermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin Mit Verfalltermin

13 Ursprünglicher Fälligkeitstermin Laufend Laufend Laufend

14
Durch Emmittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der 
Aufsicht

Nein Nein Nein

15
Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und 
Tilgungsbetrag

k.A. k.A. k.A.

16 Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar k.A. k.A. k.A.

Coupons/Dividenden

17 Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen  Fest  Fest  Fest

18 Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex 2,15% bis 2,40% 1,00% bis 3,80% 1,40% bis 3,85%

19 Bestehen eines „Dividenden-Stopps" Nein Nein Nein

20a
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend 
(zeitlich)

Zwingend Zwingend Zwingend

20b
Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in 
Bezug auf den Betrag)

Zwingend Zwingend Zwingend

21
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen 
Tilgungsanreizes

Nein Nein Nein

22 Nicht kumulativ oder kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ Nicht kumulativ 

23 Wandelbar oder nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar Nicht wandelbar

24 Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung k.A. k.A. k.A.

25 Wenn wandelbar: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

26 Wenn wandelbar: Wandlungsrate k.A. k.A. k.A.

27 Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ k.A. k.A. k.A.

28 Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

29 Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird k.A. k.A. k.A.

30 Herabschreibungsmerkmale k.A. k.A. k.A.

31 Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung k.A. k.A. k.A.

32 Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise k.A. k.A. k.A.

33 Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend k.A. k.A. k.A.

34
Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der 
Wiederzuschreibung

k.A. k.A. k.A.

35
Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils 
ranghöhere Instrument nennen)

k.A. k.A. k.A.

36 Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente k.A. k.A. k.A.

37 Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen k.A. k.A. k.A.



Bedingungen f ür Genussscheine Ausgabe   2014 / 2020

§ 1
Rechtsnatur  / 
Bezeichnung

(1) Die Stadtsparkasse Wuppertal begibt auf den Namen lautende Genussrechte, die durch  
Genussscheine verbrieft werden . Die Bezeichnung lautet : Genussscheine Ausgabe  2014 / 2020 
Wertpapier-Kenn-Nr.0458QD.

Erwerber (2) Die Genussscheine werden im Rahmen des Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz  / EStG 
ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse Wuppertal ausgegeben .
Anspruchsberechtigt sind alle Mitarbeiter, die seit dem  01.01.2014 und noch am 27.11.2014 bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal besch äftigt sind.

Arbeitgeber -
zuschuss

(3) Der Zuschuss, den die Stadtsparkasse Wuppertal ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum  
Erwerb der Genussscheine zahlt, betr ägt die Hälfte des Zeichnungsbetrages; der Zuschuss bleibt  
steuer- und sozialabgabenfrei und wird nur bis zu einem Zeichnungsbetrag von maximal  270 Euro 
gewährt.

Besteuerung (4) Die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber  überlassenen Genussscheine sind mit dem  
Arbeitgeberanteil und den gezahlten Aussch üttungen bei der Stadtsparkasse Wuppertal  
körperschaftsteuerlich abzugsf ähige Betriebsausgaben; dementsprechend erfolgt keine  
Körperschaftsteuergutschrift .
Die Ausschüttungen an die Mitarbeiter erfolgen  - soweit kein ausreichender Freistellungsauftrag  
vorliegt - unter Abzug der Abgeltungsteuer .

Übertragbarkeit (5) Die Übertragbarkeit der Genussscheine auf Dritte ist ausgeschlossen .

§ 2
Nennbertrag  / 
Stückelung

(1) Je anspruchsberechtigtem Mitarbeiter gelten folgende Zeichnungsbetr äge:

Mindestzeichnungsbetrag :         100,00 Euro
Stückelung/Staffelung :             270 / 250 / 200 / 150 / 100 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag /Höchstzuschussbetrag :          270,00/135,00 Euro

Zusätzliche lohnsteuerfreie /sozialversicherungspflichtige Zeichnungsbetr äge im Rahmen einer  
Entgeltumwandlung :
Mindestzeichnungsbetrag :         75,00 Euro
Stückelung/Staffelung :             225 / 150 / 75 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag :          225,00 Euro

Emissionskurs                 (2) Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert  (100%).

Verbriefung /Ver-
wahrung/Börsen-
einführung

(3) Die Genussscheine sind in einer Sammelurkunde verbrieft und werden im Girosammeldepot  
verwahrt, wobei kein Anspruch auf Ausgabe von Einzelurkunden besteht .
Die Genussscheine sind depotm äßig zu verbuchende Wertpapiere; sie k önnen nur bei der  
Stadtsparkasse Wuppertal verwahrt werden . Eine Börseneinf ührung ist nicht vorgesehen .

Emissionsdatum /
Valuta

(4) Die Wertpapiere werde n am 27.11.2014 ausgegeben .

§ 3
Ausschüttung

(1) Die Genussscheine gew ähren einen Anspruch auf eine j ährliche Aussch üttung von 0,95 % auf den 
Nennwert. Für nicht volle Gesch äftsjahre erfolgt eine zeitanteilige Aussch üttung.

(2) Der Anspruch auf Aussch üttung ist ausgeschlossen, wenn und soweit durch die Aussch üttung ein  
Bilanzverlust entsteht oder das Genussrechtskapital nach einer eventuellen Abschreibung gem äß § 6 
der Bedingungen noch nicht wieder auf den Gesamtgrundbetrag aufgef üllt worden ist .

(3) Die Ausschüttung ist zahlbar am  01.01. eines jeden Jahres, jeweils f ür das letzte zurückliegende 



Geschäftsjahr; ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht  
festgestellt, wird die Aussch üttung jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung f ällig. Die 
Ausschüttung für das Jahr 2014 hingegen wird gemeinsam mit derjenigen f ür 2015 vorgenommen .

§ 4
Laufzeit/Fälligkeit

Die Genussscheine sind befristet bis zum  01.01.2020.

§ 5
Kündigung

(1) Das Genussrechtskapital ist beiderseits f ür die gesamte Laufzeit unk ündbar. Dies gilt auch für 
den Fall, dass das Besch äftigungsverh ältnis des Mitarbeiters bei der Stadtsparkasse Wuppertal  
endet.

Rücknahme / 
Beleihung

(2) Eine vorzeitige Rücknahme oder Beleihung ist ausgeschlossen .

§ 6
Teilnahme am 
Bilanzverlust

Das Genussrechtskapital nimmt am Bilanzverlust in voller H öhe durch Verminderung des  
Genussrechtskapitals entsprechend dem Verh ältnis von Genussrechtskapital zu dem sonstigen am  
Verlust teilnehmenden haftenden Eigenkapital im Sinne des  § 10 Abs. 2 a, 4 und 5 KWG im jeweiligen 
Geschäftsjahr teil .

§ 7
Besserungsabrede

(1) Die Sparkasse ist verpflichtet, gem äß § 6 der Bedingungen herabgesetztes Genussrechtskapital in  
den Folgejahren vorrangig vor der Dotierung der R ücklagen bis zum Nominalwert wieder aufzuf üllen. 
Ausgefallene Aussch üttungen sind  - im Rang nach der Auff üllung gem. Satz 1 - in Höhe des in § 3 der 
Bedingungen festgelegten Satzes ohne entgangene Zinsen auf die Aussch üttungen nachzuzahlen .

(2) Die Verpflichtung aus dieser Besserungsabrede endet mit der Laufzeit der Genussscheine .

§ 8 (1) Soweit mit anderen Kapitalgebern i . S. des § 10, Abs. 4 und 5 KWG ebenfalls eine Vereinbarung  
nach § 7 der Bedingungen getroffen worden ist, erfolgt die Auff üllung in der Reihenfolge und im  
gleichen Verhältnis wie die Teilnahme am Verlust .

(2) Im Übrigen haben die Anspr üche aus den Genussverh ältnissen zu den Anspr üchen anderer  
Kapitalgeber im Sinne des  § 10, Abs. 4 und 5 gleichen Rang . Danach erfolgt die Befriedigung der  
Ansprüche entsprechend ihres Verh ältnisses zum übrigen Kapital i . S. des § 10, Abs. 4 und 5 KWG 
unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Sparkasse .

§ 9
Rechte

Die Genussscheine verbriefen lediglich Gl äubigerrechte . Sie gewähren keine Gesellschafterrechte,  
insbesondere keine Teilnahme -, Mitwirkungs - und/oder Stimmrechte im Verwaltungsrat der  
Sparkasse. Der Genussscheininhaber besitzt kein Bezugsrecht auf neue Genussscheine und hat  
keinen Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserl ös der Sparkasse .

§ 10
Rückzahlungen

Die Wertpapiere werden am  01.01.2020 zum Nennwert zur ückgezahlt; im Falle einer Teilnahme am  
Bilanzverlust (§ 6 der Bedingungen ) durch Zahlung des verringerten Wertes .
Ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, wird der  
Rückzahlungsanspruch am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung f ällig, wobei der 
Rückzahlungsbetrag vom  01.01.2020 bis zur Fälligkeit mit dem in  § 3 der Bedingungen genannten  
Ausschüttungssatz verzinst wird .



§ 11 
Ausschluss nach -
träglicher Ver-
änderungen u . vor-
zeitiger 
Rückzahlungen

Nachträglich können die Teilnahme am Verlust nicht ge ändert, der Nachrang nicht beschr änkt sowie 
die Laufzeit und die K ündigungsfrist nicht verk ürzt werden. Eine vorzeitige Rückzahlung ist der  
Stadtsparkasse Wuppertal ohne R ücksicht auf entsprechende Vereinbarungen zur ück zu gewähren 
(§10, Abs. 5  Satz 4 KWG).

§ 12
Nachrangigkeit

Das Genussrechtskapital tritt  - vorbehaltlich  § 8 der Bedingungen  - gegenüber allen nicht  
nachrangigen Sparkassengl äubigern im Rang zur ück und ist demgem äß erst nach Befriedigung  
dieser Sparkassengl äubiger zu bedienen .

§ 13
Rechtsänderung /
Bestandsgarantie

Die Genussscheine werden durch die etwaige Verschmelzung oder Umwandlung der Stadtsparkasse  
Wuppertal nicht ber ührt.

§ 14
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadtsparkasse Wuppertal  über Genussscheine werden den  
Genussscheininhabern  übermittelt .

§ 15
Wirksamkeits-
erklärung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Genussscheinbedingungen ganz oder teilweise  
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die G ültigkeit der  übrigen Bestimmungen nicht  
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem  
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am n ächsten kommt .

§ 16
Erfüllungsort

Für die Genussscheinbedingungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten ist  
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland ma ßgebend. Erfüllungsort ist Wuppertal .  



Bedingungen f ür Genussscheine Ausgabe   2015 / 2022

§ 1
Rechtsnatur  / 
Bezeichnung

(1) Die Stadtsparkasse Wuppertal begibt Genussrechte, die durch Genussscheine verbrieft werden . 
Die Bezeichnung lautet : Genussscheine Ausgabe  2015 / 2022 Wertpapier-Kennnr.0458WZ.

Erwerber (2) Die Genussscheine werden im Rahmen des Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz  / EStG 
ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse Wuppertal ausgegeben .
Anspruchsberechtigt sind alle Mitarbeiter, die seit dem  01.01.2015 und noch am 26.11.2015 bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal besch äftigt sind.

Arbeitgeber -
zuschuss

(3) Der Zuschuss, den die Stadtsparkasse Wuppertal ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum  
Erwerb der Genussscheine zahlt, betr ägt die Hälfte des Zeichnungsbetrages; der Zuschuss bleibt  
steuer- und sozialabgabenfrei und wird nur bis zu einem Zeichnungsbetrag von maximal  270 Euro 
gewährt.

Besteuerung (4) Die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber  überlassenen Genussscheine sind mit dem  
Arbeitgeberanteil und den gezahlten Aussch üttungen bei der Stadtsparkasse Wuppertal  
körperschaftsteuerlich abzugsf ähige Betriebsausgaben .
Die Ausschüttungen an die Mitarbeiter erfolgen  - soweit kein ausreichender Freistellungsauftrag  
vorliegt - unter Abzug der Abgeltungsteuer .

Übertragbarkeit (5) Die Übertragbarkeit der Genussscheine auf Dritte ist ausgeschlossen .

§ 2
Nennbertrag  / 
Stückelung

(1) Je anspruchsberechtigtem Mitarbeiter gelten folgende Zeichnungsbetr äge:

Mindestzeichnungsbetrag :         100,00 Euro
Stückelung/Staffelung :             270 / 250 / 200 / 150 / 100 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag /Höchstzuschussbetrag :          270,00/135,00 Euro

Zusätzliche lohnsteuerfreie /sozialversicherungspflichtige Zeichnungsbetr äge im Rahmen einer  
Entgeltumwandlung :
Mindestzeichnungsbetrag :         75,00 Euro
Stückelung/Staffelung :             225 / 150 / 75 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag :          225,00 Euro

Emissionskurs                 (2) Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert  (100%).

Verbriefung /Ver-
wahrung/Börsen-
einführung

(3) Die Genussscheine sind in einer Sammelurkunde verbrieft und werden im Girosammeldepot  
verwahrt, wobei kein Anspruch auf Ausgabe von Einzelurkunden besteht .
Die Genussscheine sind depotm äßig zu verbuchende Wertpapiere; sie k önnen nur bei der  
Stadtsparkasse Wuppertal verwahrt werden . Eine Börseneinf ührung ist nicht vorgesehen .

Emissionsdatum /
Valuta

(4) Die Wertpapiere werde n am 26.11.2015 ausgegeben .

§ 3
Ausschüttung

(1) Die Genussscheine gew ähren einen Anspruch auf eine j ährliche Aussch üttung von  0,900 % auf 
den Nennwert . Für nicht volle Gesch äftsjahre erfolgt eine zeitanteilige Aussch üttung.

(2) Der Anspruch auf Aussch üttung ist ausgeschlossen, wenn und soweit durch die Aussch üttung ein  
Bilanzverlust entsteht .



(3) Die Ausschüttung ist zahlbar am  01.01. eines jeden Jahres, jeweils f ür das letzte zurückliegende 
Geschäftsjahr; ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht  
festgestellt, wird die Aussch üttung jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung f ällig. Die 
Ausschüttung für das Jahr 2015 hingegen wird gemeinsam mit derjenigen f ür 2016 vorgenommen .

§ 4
Laufzeit/Fälligkeit

Die Genussscheine sind befristet bis zum  01.01.2022.

§ 5
Kündigung

(1) Das Genussrechtskapital ist f ür beide Vertragsparteien  – vorbehaltlich der Regelungen in  §11 - 
während der Laufzeit unk ündbar. Dies gilt auch für den Fall, dass das Besch äftigungsverh ältnis des 
Mitarbeiters bei der Stadtsparkasse Wuppertal endet .

Rücknahme / 
Beleihung

(2) Eine vorzeitige Rücknahme oder Beleihung ist ausgeschlossen .

§ 6
Nachrangabrede

Das Genussrechtskapital wird im Fall des Insolvenzverfahrens  über das Vermögen der Sparkasse  
oder der Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gl äubiger 
zurückerstattet . Im Übrigen haben die Anspr üche aus diesen Genussscheinen zu den Anspr üchen 
anderer Gläubiger von Erg änzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels  63 Verordnung  (EU) Nr. 
575/2013 gleichen Rang . Danach erfolgt die Befriedigung der Anspr üche entsprechend ihrem  
Verhältnis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels  63 der Verordnung  (EU) Nr. 575/2013 
unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Sparkasse .

Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem  01. Januar 2014 abgeschlossen wurden  
und die die Voraussetzungen des Artikels  28 der Verordnung  (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, 
werden von den Regelungen in Satz  2 und 3 nicht erfasst .

§ 7
Aufrechnungs -
verbot

Die Aufrechnung des R ückerstattungsanspruchs aus diesem Genussschein gegen Forderungen der  
Sparkasse ist ausgeschlossen .

§ 8
Sicherheiten

Für die Verbindlichkeiten aus diesem Genussschein werden weder vertragliche Sicherheiten durch die  
Sparkasse noch durch Dritte gestellt .

§ 9
Rechte

Die Genussscheine verbriefen lediglich Gl äubigerrechte . Sie gewähren keine Gesellschafterrechte,  
insbesondere keine Teilnahme -, Mitwirkungs - und/oder Stimmrechte im Verwaltungsrat der  
Sparkasse. Der Genussscheininhaber besitzt kein Bezugsrecht auf neue Genussscheine und hat  
keinen Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserl ös der Sparkasse .

§ 10
Rückzahlungen

Die Wertpapiere werden am  01.01.2022 zum Nennwert zur ückgezahlt; im Falle einer Teilnahme am  
Bilanzverlust (§ 6 der Bedingungen ) durch Zahlung des verringerten Wertes .
Ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, wird der  
Rückzahlungsanspruch am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung f ällig, wobei der 
Rückzahlungsbetrag vom  01.01.2022 bis zur Fälligkeit mit dem in  § 3 der Bedingungen genannten  
Ausschüttungssatz verzinst wird .



§ 11 
Außerordentliches  
Kündigungsrecht

Die Sparkasse beh ält sich ein außerordentliches K ündigungsrecht vor . Danach kann sie die  
Genussscheine nach vorheriger Erlaubnis durch die Bundesanstalt f ür Finanzdienstleistungsaufsicht  
unter Einhaltung einer K ündigungsfrist von sechs Monaten jeweils zum Ende eines Gesch äftsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist jedoch fr ühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen Gesch äftsjahres 
möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der Ausgabe des Genusscheins f ünf Jahre abgelaufen sind .

Die Sparkasse kann den Genussschein auch schon mit Wirkung vor Ablauf von f ünf Jahren nach dem  
Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung k ündigen, wenn die Bundesanstalt f ür 
Finanzdienstleistungsaufsicht die K ündigung gem äß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung  (EU) Nr. 575/2013 
erlaubt und sich die aufsichtsrechtliche Einstufung gem äß Art. 78 Abs. 4 lit. A der Verordnung  (EU) 
Nr. 575/2013 oder die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibung gem äß Art. 78 Abs. 
4 lit. B der Verordnung   (EU) Nr. 575/2013 ändert. Die Kündigung kann  – soweit der Gläubiger oder  
dessen Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt werden kann  – durch öffentliche  
Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen . Einer besonderen Benachrichtigung des Gl äubigers 
bedarf es nicht .

§ 12
Sonstiges

Nachträglich können der Nachrang nicht beschr änkt sowie die Laufzeit nicht verk ürzt werden.

§ 13
Rechtsänderung /
Bestandsgarantie

Die Genussscheine werden durch die etwaige Verschmelzung oder Umwandlung der Stadtsparkasse  
Wuppertal nicht ber ührt.

§ 14
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadtsparkasse Wuppertal  über Genussscheine werden vorbehaltlich der  
Regelung in  § 11 den Genussscheininhabern  übermittelt .

§ 15
Wirksamkeits-
erklärung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Genussscheinbedingungen ganz oder teilweise  
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die G ültigkeit der  übrigen Bestimmungen nicht  
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem  
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am n ächsten kommt .

§ 16
Erfüllungsort

Für die Genussscheinbedingungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten ist  
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland ma ßgebend. Erfüllungsort f ür alle 
Leistungen aus dem Genussschein ist der Sitz der Stadtsparkasse Wuppertal . 



Bedingungen für Genussscheine Ausgabe   2016 / 2024

§ 1
Rechtsnatur / 
Bezeichnung

(1) Die Stadtsparkasse Wuppertal begibt Genussrechte, die durch Genussscheine verbrieft werden. Die 
Bezeichnung lautet: Genussscheine Ausgabe 2016 / 2024 Wertpapier-Kennnr. 0458ZM.

Erwerber (2) Die Genussscheine werden ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse 
Wuppertal ausgegeben.
Zeichnungsberechtigt sind alle Mitarbeiter, die mindestens seit dem 01.09.2016 und noch am 
28.11.2016 bei der Stadtsparkasse Wuppertal beschäftigt sind.

(3) entfällt

(4) entfällt

Übertragbarkeit (5) Die Übertragbarkeit der Genussscheine auf Dritte ist ausgeschlossen.

§ 2
Nennbertrag / 
Stückelung

(1) Jeder zeichnungsberechtigte Mitarbeiter kann Genussscheine im Wert von 360 Euro zeichnen.

Emissionskurs                (2) Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert (100%).

Verbriefung/Ver-
wahrung/Börsen-
einführung

(3) Die Genussscheine sind in einer Sammelurkunde verbrieft und werden im Girosammeldepot 
verwahrt, wobei kein Anspruch auf Ausgabe von Einzelurkunden besteht.
Die Genussscheine sind depotmäßig zu verbuchende Wertpapiere; sie können nur bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal verwahrt werden. Eine Börseneinführung ist nicht vorgesehen.

Emissionsdatum/
Valuta

(4) Die Wertpapiere werden am 28.11.2016 ausgegeben.

§ 3
Ausschüttung

(1) Die Genussscheine gewähren einen Anspruch auf eine jährliche Ausschüttung von  0,65 % auf den 
Nennwert. Für nicht volle Geschäftsjahre erfolgt eine zeitanteilige Ausschüttung.

(2) Der Anspruch auf Ausschüttung ist ausgeschlossen, wenn und soweit durch die Ausschüttung ein 
Bilanzverlust entsteht.

(3) Die Ausschüttung ist zahlbar am 01.01. eines jeden Jahres, jeweils für das letzte zurückliegende 
Geschäftsjahr; ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht 
festgestellt, wird die Ausschüttung jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig. Die 
Ausschüttung für das Jahr 2016 hingegen wird gemeinsam mit derjenigen für 2017 vorgenommen.

§ 4
Laufzeit/Fälligkeit

Die Genussscheine sind befristet bis zum 01.01.2024.

§ 5
Kündigung

(1) Das Genussrechtskapital ist für beide Vertragsparteien – vorbehaltlich der Regelungen in §11 - 
während der Laufzeit unkündbar. Dies gilt auch für den Fall, dass das Beschäftigungsverhältnis des 



Mitarbeiters bei der Stadtsparkasse Wuppertal endet.

Rücknahme / 
Beleihung

(2) Eine vorzeitige Rücknahme oder Beleihung ist ausgeschlossen.

§ 6
Nachrangabrede

Das Genussrechtskapital wird im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Sparkasse oder 
der Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger 
zurückerstattet. Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesen Genussscheinen zu den Ansprüchen 
anderer Gläubiger von Ergänzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 63 Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 gleichen Rang. Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche entsprechend ihrem 
Verhältnis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unabhängig 
von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Sparkasse.

Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 01. Januar 2014 abgeschlossen wurden und 
die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, werden von 
den Regelungen in Satz 2 und 3 nicht erfasst.

§ 7
Aufrechnungs-
verbot

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesem Genussschein gegen Forderungen der 
Sparkasse ist ausgeschlossen.

§ 8
Sicherheiten

Für die Verbindlichkeiten aus diesem Genussschein werden weder vertragliche Sicherheiten durch die 
Sparkasse noch durch Dritte gestellt.

§ 9
Rechte

Die Genussscheine verbriefen lediglich Gläubigerrechte. Sie gewähren keine Gesellschafterrechte, 
insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und/oder Stimmrechte im Verwaltungsrat der Sparkasse. 
Der Genussscheininhaber besitzt kein Bezugsrecht auf neue Genussscheine und hat keinen Anspruch 
auf Beteiligung am Liquidationserlös der Sparkasse.

§ 10
Rückzahlungen

Die Wertpapiere werden am 01.01.2024 zum Nennwert zurückgezahlt; im Falle einer Teilnahme am 
Bilanzverlust (§ 6 der Bedingungen) durch Zahlung des verringerten Wertes.
Ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, wird der 
Rückzahlungsanspruch am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig, wobei der 
Rückzahlungsbetrag vom 01.01.2024 bis zur Fälligkeit mit dem in § 3 der Bedingungen genannten 
Ausschüttungssatz verzinst wird.

§ 11 
Außerordentliches 
Kündigungsrecht

Die Sparkasse behält sich ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Danach kann sie die 
Genussscheine nach vorheriger Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist jedoch frühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen Geschäftsjahres 
möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der Ausgabe des Genussscheins fünf Jahre abgelaufen sind.

Die Sparkasse kann den Genussschein auch schon mit Wirkung vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung kündigen, wenn die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die Kündigung gemäß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erlaubt und sich die aufsichtsrechtliche Einstufung gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. A der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 oder die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibung gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. 



B der Verordnung  (EU) Nr. 575/2013 ändert. Die Kündigung kann – soweit der Gläubiger oder dessen 
Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt werden kann – durch öffentliche Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.

§ 12
Sonstiges

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit nicht verkürzt werden.

§ 13
Rechtsänderung/
Bestandsgarantie

Die Genussscheine werden durch die etwaige Verschmelzung oder Umwandlung der Stadtsparkasse 
Wuppertal nicht berührt.

§ 14
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadtsparkasse Wuppertal über Genussscheine werden vorbehaltlich der 
Regelung in § 11 den Genussscheininhabern übermittelt.

§ 15
Wirksamkeits-
erklärung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Genussscheinbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

§ 16
Erfüllungsort

Für die Genussscheinbedingungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgebend. Erfüllungsort für alle 
Leistungen aus dem Genussschein ist der Sitz der Stadtsparkasse Wuppertal. 



Bedingungen für Genussscheine Ausgabe  2017 / 2026

§ 1
Rechtsnatur/ 
Bezeichnung

(1) Die Stadtsparkasse Wuppertal begibt Genussrechte, die durch Genussscheine verbrieft werden. Die 
Bezeichnung lautet: Genussscheine Ausgabe 2017/2026 Wertpapier-Kennnr. 04580B.

Erwerber (2) Die Genussscheine werden ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse 
Wuppertal ausgegeben.
Zeichnungsberechtigt sind alle Mitarbeiter, die mindestens seit dem 01.08.2017 und noch am 
28.11.2017 bei der Stadtsparkasse Wuppertal beschäftigt sind.

Arbeitgeber-
zuschuss

(3) Der Zuschuss, den die Stadtsparkasse Wuppertal ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 
Erwerb der Genussscheine zahlt, beträgt die Hälfte des Zeichnungsbetrages; der Zuschuss bleibt 
steuer- und sozialabgabenfrei und wird nur bis zu einem Zeichnungsbetrag von maximal 270 Euro 
gewährt.

Besteuerung (4) Die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber überlassenen Genussscheine sind mit dem 
Arbeitgeberanteil und den gezahlten Ausschüttungen bei der Stadtsparkasse Wuppertal 
körperschaftsteuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben.
Die Ausschüttungen an die Mitarbeiter erfolgen - soweit kein ausreichender Freistellungsauftrag 
vorliegt - unter Abzug der Abgeltungsteuer.

Übertragbarkeit (5) Die Übertragbarkeit der Genussscheine auf Dritte ist ausgeschlossen.

§ 2
Nennbetrag/ 
Stückelung

(1) Je anspruchsberechtigtem Mitarbeiter gelten folgende Zeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:       100,00 Euro
Stückelung/Staffelung:             270 / 250 / 200 / 150 / 100 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag/
Höchstzuschussbetrag:            270,00/135,00 Euro

Zusätzliche lohnsteuerfreie/sozialversicherungspflichtige Zeichnungsbeträge im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung:
Mindestzeichnungsbetrag:         75,00 Euro
Stückelung/Staffelung:               225 / 150 / 75 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag:          225,00 Euro

Emissionskurs                (2) Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert (100 %).

Verbriefung/Ver-
wahrung/Börsen-
einführung

(3) Die Genussscheine sind in einer Sammelurkunde verbrieft und werden im Girosammeldepot 
verwahrt, wobei kein Anspruch auf Ausgabe von Einzelurkunden besteht.
Die Genussscheine sind depotmäßig zu verbuchende Wertpapiere; sie können nur bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal verwahrt werden. Eine Börseneinführung ist nicht vorgesehen.

Emissionsdatum/
Valuta

(4) Die Wertpapiere werden am 28.11.2017 ausgegeben.

§ 3
Ausschüttung

(1) Die Genussscheine gewähren einen Anspruch auf eine jährliche Ausschüttung von  1,85 % auf den 
Nennwert. Für nicht volle Geschäftsjahre erfolgt eine zeitanteilige Ausschüttung.

(2) Der Anspruch auf Ausschüttung ist ausgeschlossen, wenn und soweit durch die Ausschüttung ein 
Bilanzverlust entsteht.



(3) Die Ausschüttung ist zahlbar am 01.01. eines jeden Jahres, jeweils für das letzte zurückliegende 
Geschäftsjahr; ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht 
festgestellt, wird die Ausschüttung jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig. Die 
Ausschüttung für das Jahr 2017 hingegen wird gemeinsam mit derjenigen für 2018 vorgenommen.

§ 4
Laufzeit/Fälligkeit

Die Genussscheine sind befristet bis zum 01.01.2026.

§ 5
Kündigung

(1) Das Genussrechtskapital ist für beide Vertragsparteien - vorbehaltlich der Regelungen in §11 - 
während der Laufzeit unkündbar. Dies gilt auch für den Fall, dass das Beschäftigungsverhältnis des 
Mitarbeiters bei der Stadtsparkasse Wuppertal endet.

Rücknahme/ 
Beleihung

(2) Eine vorzeitige Rücknahme oder Beleihung ist ausgeschlossen.

§ 6
Nachrangabrede

Das Genussrechtskapital wird im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Sparkasse oder 
der Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger 
zurückerstattet. Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesen Genussscheinen zu den Ansprüchen 
anderer Gläubiger von Ergänzungskapitalinstrumenten im Sinne des Artikels 63 Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 gleichen Rang. Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche entsprechend ihrem 
Verhältnis zum übrigen Kapital im Sinne des Artikels 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unabhängig 
von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Sparkasse.

Ansprüche aus Verträgen über stille Einlagen, die vor dem 1. Januar 2014 abgeschlossen wurden und 
die die Voraussetzungen des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, werden von 
den Regelungen in Satz 2 und 3 nicht erfasst.

Diese Genusscheine unterliegen besonderen Vorschriften für den Fall der Bestandsgefährdung der 
Sparkasse. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung, die 
in einem Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. Diese Regelungen (zum Beispiel 
sogenanntes „Bail-in“) können sich für den Anleger bzw. Vertragspartner im Abwicklungsfall des 
Instituts nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche Finanzinstrumente betroffen sind, 
erfahren Sie unter: www.bafin.de (unter dem Suchbegriff: Haftungskaskade).

§ 7
Aufrechnungs-
verbot

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesem Genussschein gegen Forderungen der 
Sparkasse ist ausgeschlossen.

§ 8
Sicherheiten

Für die Verbindlichkeiten aus diesem Genussschein werden weder vertragliche Sicherheiten durch die 
Sparkasse noch durch Dritte gestellt.

§ 9
Rechte

Die Genussscheine verbriefen lediglich Gläubigerrechte. Sie gewähren keine Gesellschafterrechte, 
insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und/oder Stimmrechte im Verwaltungsrat der Sparkasse. 
Der Genussscheininhaber besitzt kein Bezugsrecht auf neue Genussscheine und hat keinen Anspruch 
auf Beteiligung am Liquidationserlös der Sparkasse.



§ 10
Rückzahlungen

Die Wertpapiere werden am 01.01.2026 zum Nennwert zurückgezahlt; im Falle einer Teilnahme am 
Bilanzverlust (§ 6 der Bedingungen) durch Zahlung des verringerten Wertes. Ist zu diesem Termin der 
Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, wird der Rückzahlungsanspruch am 
ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig, wobei der Rückzahlungsbetrag vom 01.01.2026 bis zur 
Fälligkeit mit dem in § 3 der Bedingungen genannten Ausschüttungssatz verzinst wird.

§ 11 
Außerordentliches 
Kündigungsrecht

Die Sparkasse behält sich ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Danach kann sie die 
Genussscheine nach vorheriger Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres 
kündigen. Die Kündigung ist jedoch frühestens mit Wirkung zum Ende desjenigen Geschäftsjahres 
möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der Ausgabe des Genussscheins fünf Jahre abgelaufen sind.

Die Sparkasse kann den Genussschein auch schon mit Wirkung vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverschreibung kündigen, wenn die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht die Kündigung gemäß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erlaubt und sich die aufsichtsrechtliche Einstufung gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. A der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 oder die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibung gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. 
B der Verordnung  (EU) Nr. 575/2013 ändert. Die Kündigung kann – soweit der Gläubiger oder dessen 
Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt werden kann – durch öffentliche Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.

§ 12
Sonstiges

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit nicht verkürzt werden.

§ 13
Rechtsänderung/
Bestandsgarantie

Die Genussscheine werden durch die etwaige Verschmelzung oder Umwandlung der Stadtsparkasse 
Wuppertal nicht berührt.

§ 14
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadtsparkasse Wuppertal über Genussscheine werden vorbehaltlich der 
Regelung in § 11 den Genussscheininhabern übermittelt.

§ 15
Wirksamkeits-
erklärung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Genussscheinbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

§ 16
Erfüllungsort

Für die Genussscheinbedingungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgebend. Erfüllungsort für alle 
Leistungen aus dem Genussschein ist der Sitz der Stadtsparkasse Wuppertal. 



Bedingungen für Genussscheine Ausgabe  2018 / 2028

§ 1
Rechtsnatur/ 
Bezeichnung

(1) Die Stadtsparkasse Wuppertal begibt Genussrechte, die durch Genussscheine verbrieft werden. Die 
Bezeichnung lautet: Genussscheine Ausgabe 2018/2028 Wertpapier-Kennnr.04585X.

Erwerber (2) Die Genussscheine werden ausschließlich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse 
Wuppertal ausgegeben.
Zeichnungsberechtigt sind alle Mitarbeiter, die mindestens seit dem 01.08.2018 und noch am 
28.11.2018 bei der Stadtsparkasse Wuppertal beschäftigt sind.

Arbeitgeber-
zuschuss

(3) Der Zuschuss, den die Stadtsparkasse Wuppertal ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum 
Erwerb der Genussscheine zahlt, beträgt die Hälfte des Zeichnungsbetrages; der Zuschuss bleibt 
steuer- und sozialabgabenfrei und wird nur bis zu einem Zeichnungsbetrag von maximal 270 Euro 
gewährt.

Besteuerung (4) Die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber überlassenen Genussscheine sind mit dem 
Arbeitgeberanteil und den gezahlten Ausschüttungen bei der Stadtsparkasse Wuppertal 
körperschaftsteuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben.
Die Ausschüttungen an die Mitarbeiter erfolgen - soweit kein ausreichender Freistellungsauftrag 
vorliegt - unter Abzug der Abgeltungsteuer.

Übertragbarkeit (5) Die Übertragbarkeit der Genussscheine auf Dritte ist ausgeschlossen.

§ 2
Nennbetrag/ 
Stückelung

(1) Je anspruchsberechtigtem Mitarbeiter gelten folgende Zeichnungsbeträge:

Mindestzeichnungsbetrag:       100,00 Euro
Stückelung/Staffelung:             270 / 250 / 200 / 150 / 100 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag/
Höchstzuschussbetrag:            270,00/135,00 Euro

Zusätzliche lohnsteuerfreie/sozialversicherungspflichtige Zeichnungsbeträge im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung:
Mindestzeichnungsbetrag:         75,00 Euro
Stückelung/Staffelung:               225 / 150 / 75 Euro   
Höchstzeichnungsbetrag:          225,00 Euro

Emissionskurs                (2) Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert (100 %).

Verbriefung/Ver-
wahrung/Börsen-
einführung

(3) Die Genussscheine sind in einer Sammelurkunde verbrieft und werden im Girosammeldepot 
verwahrt, wobei kein Anspruch auf Ausgabe von Einzelurkunden besteht.
Die Genussscheine sind depotmäßig zu verbuchende Wertpapiere; sie können nur bei der 
Stadtsparkasse Wuppertal verwahrt werden. Eine Börseneinführung ist nicht vorgesehen.

Emissionsdatum/
Valuta

(4) Die Wertpapiere werden am 28.11.2018 ausgegeben.

§ 3
Ausschüttung

(1) Die Genussscheine gewähren einen Anspruch auf eine jährliche Ausschüttung von 2,15 % auf den 
Nennwert. Für nicht volle Geschäftsjahre erfolgt eine zeitanteilige Ausschüttung.

(2) Der Anspruch auf Ausschüttung ist ausgeschlossen, wenn und soweit durch die Ausschüttung ein 
Bilanzverlust entsteht.



(3) Die Ausschüttung ist zahlbar am 01.01. eines jeden Jahres, jeweils für das letzte zurückliegende 
Geschäftsjahr; ist zu diesem Termin der Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht 
festgestellt, wird die Ausschüttung jeweils am ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig. Die 
Ausschüttung für das Jahr 2018 hingegen wird gemeinsam mit derjenigen für 2019 vorgenommen.

§ 4
Laufzeit/Fälligkeit

Die Genussscheine sind befristet bis zum 01.01.2028.

§ 5
Kündigung

(1) Das Genussrechtskapital ist für beide Vertragsparteien - vorbehaltlich der Regelungen in §11 - 
während der Laufzeit unkündbar. Dies gilt auch für den Fall, dass das Beschäftigungsverhältnis des 
Mitarbeiters bei der Stadtsparkasse Wuppertal endet.

Rücknahme/ 
Beleihung

(2) Eine vorzeitige Rücknahme oder Beleihung ist ausgeschlossen.

§ 6
Nachrangabrede

Die Genussscheine werden als nachrangige Genussscheine ausgegeben.

Die nachrangigen Genussscheine sollen der Emittentin als anrechenbare Eigenmittel in der Form von 
Ergänzungskapital (Tier 2) gemäß der Artikel 63 ff. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rats über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen Fassung („CRR”) dienen. Als nachrangige Genussscheine sind 
diese mit allen anderen nachrangigen Genussscheine der Emittentin gleichrangig, es sei denn, der 
Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung oder die Bedingungen anderer 
nachrangiger Verbindlichkeiten anders bestimmt. 

Im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin, der Liquidation, der Auflösung, 
eines Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz der Emittentin dienenden 
Verfahrens gehen die Ansprüche aus den nachrangigen Genussscheine den Ansprüchen aller 
nicht-nachrangigen Gläubiger der Emittentin vollständig nach, so dass Zahlungen so lange nicht 
erfolgen, wie die Ansprüche der nicht-nachrangigen Gläubiger der Emittentin nicht vollständig 
befriedigt sind.

Für die Verbindlichkeiten aus den nachrangigen Genussscheine werden vertragliche Sicherheiten oder 
Garantien weder durch die Emittentin noch durch Dritte gestellt.

Kein Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus den nachrangigen Genussscheine gegen Ansprüche 
der Emittentin aufzurechnen.

Nachträglich kann der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und jede anwendbare 
Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Die Kündigung oder Rückzahlung der Genussscheine vor 
Endfälligkeit ist nur mit vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
oder einer anderen zuständigen Behörde, die die Aufsichtsaufgaben übernommen hat, zulässig.

§ 7
Aufrechnungs-
verbot

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruchs aus diesem Genussschein gegen Forderungen der 
Sparkasse ist ausgeschlossen.

§ 8
Sicherheiten

Für die Verbindlichkeiten aus diesem Genussschein werden weder vertragliche Sicherheiten durch die 
Sparkasse noch durch Dritte gestellt.



§ 9
Rechte

Die Genussscheine verbriefen lediglich Gläubigerrechte. Sie gewähren keine Gesellschafterrechte, 
insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und/oder Stimmrechte im Verwaltungsrat der Sparkasse. 
Der Genussscheininhaber besitzt kein Bezugsrecht auf neue Genussscheine und hat keinen Anspruch 
auf Beteiligung am Liquidationserlös der Sparkasse.

§ 10
Rückzahlungen

Die Wertpapiere werden am 01.01.2028 zum Nennwert zurückgezahlt; im Falle einer Teilnahme am 
Bilanzverlust (§ 6 der Bedingungen) durch Zahlung des verringerten Wertes. Ist zu diesem Termin der 
Jahresabschluss durch den Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, wird der Rückzahlungsanspruch am 
ersten Bankarbeitstag nach Feststellung fällig, wobei der Rückzahlungsbetrag vom 01.01.2028 bis zur 
Fälligkeit mit dem in § 3 der Bedingungen genannten Ausschüttungssatz verzinst wird.

§ 11 
Außerordentliches 
Kündigungsrecht

Die Emittentin behält sich ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Danach kann sie die 
Genussscheine aus diesem Prospekt nach vorheriger Erlaubnis durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat jeweils zum 
Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung ist jedoch frühestens mit Wirkung zum Ende 
desjenigen Geschäftsjahres möglich, in dem seit dem Zeitpunkt der Ausgabe der Genussscheine fünf 
Jahre abgelaufen sind.

Die Emittentin kann die Genussscheine auch schon mit Wirkung vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Zeitpunkt der Ausgabe der Genussscheine kündigen, wenn die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht der Kündigung gemäß Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rats über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen in der jeweils gültigen Fassung („CRR”) vorher zustimmt und entweder (i) die 
Voraussetzungen gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. a) CRR erfüllt sind, namentlich wenn sich die 
aufsichtsrechtliche Einstufung der Genussscheine ändert, was wahrscheinlich zur Folge hat, dass die 
Genussscheine nicht mehr als Eigenmittel anerkannt wird und die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht eine solche Änderung für ausreichend sicher hält und die Emittentin der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinreichend nachgewiesen hat, dass die Änderung 
der aufsichtsrechtlichen Einstufung zum Zeitpunkt der Begebung der Genussscheine nicht 
vorherzusehen war oder (ii) die Voraussetzungen gemäß Art. 78 Abs. 4 lit. b) CRR erfüllt sind, d.h. die 
geltende steuerliche Behandlung der Genussscheine sich ändert und die Emittentin der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu deren Zufriedenheit nachweist, dass es sich um eine wesentliche 
Änderung handelt, die im Zeitpunkt der Begebung der Genussscheine nicht vorherzusehen war. Die 
Kündigung kann – soweit der Gläubiger oder dessen Anschrift von der Emittentin nicht festgestellt 
werden kann – durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgen. Einer besonderen 
Benachrichtigung des Gläubigers bedarf es nicht.

§ 12
Sonstiges

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit nicht verkürzt werden.

§ 13
Rechtsänderung/
Bestandsgarantie

Die Genussscheine werden durch die etwaige Verschmelzung oder Umwandlung der Stadtsparkasse 
Wuppertal nicht berührt.

§ 14
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadtsparkasse Wuppertal über Genussscheine werden vorbehaltlich der 
Regelung in § 11 den Genussscheininhabern übermittelt.

§ 15
Wirksamkeits-
erklärung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Genussscheinbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.



§ 16
Erfüllungsort

Für die Genussscheinbedingungen sowie die sich aus ihnen ergebenden Rechte und Pflichten ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgebend. Erfüllungsort für alle 
Leistungen aus dem Genussschein ist der Sitz der Stadtsparkasse Wuppertal. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 
 
Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 03. Juni 2016 

Produktname: 1,55% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 434 Nachranganleihe  v.2015(2025) 

WKN/ISIN: A161ZF/DE000A161ZF6 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 

- Emissionstag: 11.09.2015 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 11.09.2025 
- Zins: 1,55 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 11.09. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 

an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 

Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (11.09.2025), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 1,55 % p.a. des Nennbetrages  (11.550,00 EUR brutto bzw. 
11.350,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 
 
Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 28. Juli 2016 

Produktname: 1,50% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 442 Nachranganleihe  v.2016(2026) 

WKN/ISIN: A2BPTW/DE000A2BPTW4 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 

- Emissionstag: 28.07.2016 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 28.07.2026 
- Zins: 1,50 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 28.07. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 

an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 

Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (28.07.2026), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 1,50 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 1.500,00 EUR 
brutto bzw. 1.300,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 
 
Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 22. November 2016 

Produktname: 1,50% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 450 Nachranganleihe  v.2016(2026) 

WKN/ISIN: A2BPBX/DE000A2BPBX0 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 

- Emissionstag: 22.11.2016 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 22.11.2026 
- Zins: 1,50 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 22.11. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 

an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 

Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (22.11.2026), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 1,50 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 1.500,00 EUR 
brutto bzw. 1.300,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 
 
Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 22. Mai 2017 

Produktname: 2,10% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 452 Nachranganleihe  v.2017(2027) 

WKN/ISIN: A2E4BJ/DE000A2E4BJ9 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 

- Emissionstag: 24.05.2017 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 24.05.2027 
- Zins: 2,10 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 24.05. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 

an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 

Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (24.05.2027), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,10 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.100,00 EUR 
brutto bzw. 1.900,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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 Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 26. Juli 2017 

Produktname: 2,20% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 453 Nachranganleihe  v.2017(2027) 

WKN/ISIN: A2E4G1/DE000A2E4G15 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 

- Emissionstag: 27.07.2017 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 27.07.2027 
- Zins: 2,20 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 27.07. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 

an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 

Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

 das allgemeine Zinsniveau steigt 

 die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 
 

Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

   

   

   

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (27.07.2027), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,20 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.200,00 EUR 
brutto bzw. 2.000,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 



1  

 

S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 27. September 2017 

Produktname: 2,20% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 455 Nachranganleihe  v.2017(2027) 

WKN/ISIN: A2E4HJ/DE000A2E4HJ6 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 27.09.2017 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 27.09.2027 
- Zins: 2,20 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 27.09. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (27.09.2027), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,20 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.200,00 EUR 
brutto bzw. 2.000,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 02.02.2018 

Produktname: 2,35% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 460 Nachranganleihe  v.2018(2028) 

WKN/ISIN: A2G9HV/DE000A2G9HV8 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 08.02.2018 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 08.02.2028 
- Zins: 2,35 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 08.02. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 
 

Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (08.02.2028), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,35 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.350,00 EUR 
brutto bzw. 2.150,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 02. Mai 2018 

Produktname: 2,35% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 464 Nachranganleihe  v.2018(2028) 

WKN/ISIN: A2LQ33/DE000A2LQ330 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 03.05.2018 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 03.05.2028 
- Zins: 2,35 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 03.05. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
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5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (03.05.2028), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,35 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.350,00 EUR 
brutto bzw. 2.150,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 09. Oktober 2018 

Produktname: 2,30% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 468 Nachranganleihe  v.2018(2028) 

WKN/ISIN: A2NBF6/DE000A2NBF66 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 10.10.2018 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 10.10.2028 
- Zins: 2,30 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 10.10. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 



2  

Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
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5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (10.10.2028), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 2,30 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 2.300,00 EUR 
brutto bzw. 2.100,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 26. März 2019 

Produktname: 1,85% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 472 Nachranganleihe  v.2019 (2029) 

WKN/ISIN: A2TSDP/ DE000A2TSDP8 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 29.03.2019 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 29.03.2029 
- Zins: 1,85 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 29.03. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 

 
Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
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5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (29.03.2029), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 1,85 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 1.850,00 EUR 
brutto bzw. 1.650,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 
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S Stadtsparkasse Wuppertal 

 

Produktinformationsblatt 
über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz 
 
Hinweis: Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Eigenschaften, insbesondere die 
Struktur und die Risiken der Kapitalanlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen. 

Produktgattung:  Nachrangige Schuldverschreibung  

Stand: 20. November 2019 

Produktname: 1,45% Stadtsparkasse Wuppertal Inh.-Schv. Ser. 480 Nachranganleihe  v.2019 (2029) 

WKN/ISIN: A2YN1N/DE000A2YN1N9 

Emittent (Herausgeber der Schuldverschreibung): Stadtsparkasse Wuppertal (www.sparkasse-wuppertal.de)  

Branche: Kreditinstitut Sparkassensektor 
 

1. Produktbeschreibung/Funktionsweise 
 
Diese Schuldverschreibung ist ein Wertpapier, das einen festen Zinsertrag bietet. Die Laufzeit und die Art der Zahlung 
bei Fälligkeit sind vorgegeben. Am Ende der Laufzeit erfolgt eine Zahlung zu 100 % des Nennbetrags. Der Anleger hat 
einen Anspruch auf Geldzahlung gegenüber der Stadtsparkasse Wuppertal.   
Bei dem Produkt handelt es sich um eine nachrangige Schuldverschreibung der Stadtsparkasse Wuppertal. Nachrangig 
bedeutet, dass im Fall der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung, einer Zahlungsunfähigkeit oder der Auflösung der 
Stadtsparkasse Wuppertal Ansprüche der Anleger aus der nachrangigen Schuldverschreibung den Ansprüchen anderer 
vorrangiger Gläubiger der Stadtsparkasse Wuppertal nachgehen. Für die Nachrangigkeit erhält der Anleger einen zum 
Emissionszeitpunkt höheren Zins im Vergleich zu klassischen,  nicht nachrangigen Schuldverschreibungen. Die 
Stadtsparkasse Wuppertal verfügt über ein Emittenten-Sonderkündigungsrecht (siehe 2. Produktdaten). 
Die Schuldverschreibung richtet sich an Anleger, die ihr Geld zehn Jahre zu einem festen Zins anlegen wollen und 
bereit sind, dass durch die Nachrangigkeit bedingte Risiko zu tragen.  
 

2. Produktdaten 
 
- Emissionstag: 21.11.2019 
- Verkaufskurs am Emissionstag: 100,00 % 
- Währung: Euro 
- Kleinste handelbare Einheit: 100,00 Euro 
- Mindestanlagebetrag: 500,00 Euro 
- Laufzeit: 10 Jahre 
- Rückzahlungstermin: 21.11.2029 
- Zins: 1,45 % des Nennbetrags jährlich 
- Zinstermin(e): 21.11. jährlich 
- keine Börsenzulassung und keine vorzeitige Rückgabe 
an die Stadtsparkasse Wuppertal möglich 

- Rang: Nachrangiges Kapital 
- Emittenten-Sonderkündigungsrecht: Wenn der 
Emittent als Folge einer bei Emission nicht 
vorhersehbaren Änderung der anwendbaren aufsichts- 
und/oder bilanzrechtlichen Bestimmungen oder ihrer 
praktischen Anwendung durch die zuständigen 
Behörden nicht mehr berechtigt ist, die nachrangige 
Anleihe als Ergänzungskapital zu behandeln, hat der 
Emittent unterschiedliche Kündigungsrechte zu 100% 
des Nennbetrages zuzüglich der aufgelaufenen, noch 
nicht gezahlten Zinsen.  

 

3. Risiken 
 
Emittenten-/Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit der Stadtsparkasse Wuppertal ausgesetzt. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der 
Insolvenz im Falle einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal weitgehende Eingriffsbefugnisse. Sie betreffen die 
nachrangigen Schuldverschreibungen in besonders starkem Maße. Unter anderem ist sie berechtigt zu verlangen, den 
zahlbaren Zinsbetrag zu ändern, etwaige Zinsen entfallen zu lassen und/oder den Nennbetrag der nachrangigen 
Schuldverschreibungen bis auf null herabzusetzen. Anleger in nachrangigen Schuldverschreibungen sollten deshalb 
beachten, dass sie im Fall einer Krise der Stadtsparkasse Wuppertal und damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz in 
besonders starkem Maße einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein werden und damit rechnen müssen, einen teilweisen 
oder vollständigen Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden.  
Risiko der Nachrangabrede: Die Schuldverschreibung enthält eine Nachrangabrede. Im Falle der Insolvenz oder der 
Liquidation der Stadtsparkasse Wuppertal werden zuerst die Ansprüche der vorrangigen Gläubiger – das sind 
Gläubiger, die keine Nachrangabrede vereinbart haben – bedient. Der Anleger ist damit gegenüber vorrangigen 
Gläubigern einem höheren, bis zum Totalverlust gehenden Risiko ausgesetzt. Eine Aufrechnung des 
Rückerstattungsanspruches aus der Schuldverschreibung durch den Kunden gegen Forderungen der Stadtsparkasse 
Wuppertal ist ausgeschlossen. 
Liquiditätsrisiko: Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich.   
Kündigungs- und Wiederanlagerisiko: Die Stadtsparkasse Wuppertal kann diese Schuldverschreibung nach 
vorheriger Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde außerordentlich kündigen. Der Anleger trägt das Risiko, dass 
die Stadtsparkasse Wuppertal ihr Kündigungsrecht zu einem für den Anleger ungünstigen Zeitpunkt ausübt und der 
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Ertrag der Kapitalanlage geringer ausfällt als erwartet. Zudem besteht das Risiko, dass der Anleger den Betrag nur zu 
schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann. 
Allgemeines Marktpreisrisiko: Der Anleger trägt das Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibung während der 
Laufzeit insbesondere durch die unter Ziffer 4 genannten martkpreisbestimmenden Faktoren nachteilig beeinflusst 
wird und auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Kurse 
nachrangiger Anleihen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität im Fall einer Krise der Stadtsparkasse 
Wuppertal reagieren. 
 
 
4.  Verfügbarkeit  
 
Verfügbarkeit 
Ein Verkauf während der Laufzeit der Schuldverschreibung ist nicht möglich. Die Stadtsparkasse Wuppertal ist nicht  zu 
einer Rücknahme verpflichtet. 
 
Ungeachtet der Nichtveräußerbarkeit erfolgt eine Bewertung (durch die Stadtsparkasse Wuppertal) zum Marktpreis. 
Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit: Insbesondere folgende Umstände können sich 
wertmindernd auf den Marktpreis des Produkts auswirken: 

• das allgemeine Zinsniveau steigt 
• die Bonität des Emittenten verschlechtert sich 
 

Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf das Produkt wirken. Einzelne Marktfaktoren können jeder für sich 
wirken oder sich gegenseitig verstärken oder aufheben. 
 

Einfluss der Zinsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Einfluss der Bonitätsentwicklung auf den 
Kurs einer Anleihe 

Zinsniveau während der  
Laufzeit 

Einfluss auf den Kurs der 
Anleihe 

Bonität während der 
Laufzeit 

Einfluss auf den 
Kurs der Anleihe 

�  �  �  �  

�  �  �  �  

�  �  �  �  

 
 
5. Beispielhafte Szenariobetrachtung 
 
Erwirbt der Anleger die Schuldverschreibung außerbörslich am  Emissionstag im Wege des Festpreisgeschäfts und hält 
diese bis zum Laufzeitende (21.11.2029), ist folgendes Szenario möglich: Bei einem Nennbetrag  von 10.000,00 EUR 
erhält der Anleger insgesamt einen Zinsertrag in Höhe von 1,45 % p.a. des Nennbetrages  (i. d. Summe: 1.450,00 EUR 
brutto bzw. 1.250,00 EUR netto, d.h. nach Abzug der Depotkosten in Höhe von 0,2 % des Kurswerts). 
Am Rückzahlungstermin erhält der Anleger den Nennbetrag  in voller Höhe (10.000,00 EUR) zurück. Steuern sind nicht 
berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (unter Umständen sogar erheblich) von den 
in dieser Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen. 
 
 
6. Kosten 
 
Erwerbs- und Veräußerungskosten 
Das Geschäft wird zwischen dem Anleger und der Stadtsparkasse Wuppertal zu einem festen oder bestimmbaren Preis 
vereinbart (Festpreisgeschäft). Dieser Preis umfasst alle Erwerbskosten und enthält einen Erlös für die Stadtsparkasse 
Wuppertal. 
Laufende Kosten 
Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Stadtsparkasse 
Wuppertal vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
der Stadtsparkasse Wuppertal. 
 
 
7. Besteuerung 
 
Für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger gilt: Zinserträge und realisierte Kursgewinne unterliegen der 
Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche 
Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen 
unterworfen sein. Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen Steuerberater. 
 
 
8. Sonstige Hinweise 
 
Dieses Dokument enthält lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Produktmerkmale. Es 
dient ausschließlich Informationszwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. 
 
Die Schuldverschreibung unterfällt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. 
 
Die vollständigen Produktangaben sind dem jeweiligen Wertpapierprospekt zu entnehmen, den Sie bei Ihrem 
Kundenberater erhalten oder unter www.sparkasse-wuppertal.de abrufen können. 



Erfüllungsort für alle Leistungen aus der Schuldverschreibung ist der Sitz der Sparkasse.

1. Nachrangabrede  

Das auf den Sparkassenkapitalbrief eingezahlte Kapital wird im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Sparkasse oder der

Liquidation der Sparkasse erst nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Gläubiger zurückerstattet; der Sparkassenkapitalbrief ist für beide

Vertragsparteien während der Laufzeit unkündbar. Im Übrigen haben die Ansprüche aus diesem Sparkassenkapitalbrief zu den Ansprüchen
anderer Kapitalgeber i. S. des § 10 KWG gleichen Rang. Danach erfolgt die Befriedigung der Ansprüche entsprechend ihrem Verhältnis zum

übrigen Kapital i. S. des § 10 KWG unabhängig von der Reihenfolge der Kapitalaufnahme durch die Sparkasse.

2. Aufrechnungsverbot  

Die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches aus diesem Sparkassenkapitalbrief gegen Forderungen der Sparkasse ist ausgeschlossen.

3. Sicherheiten  

Für die Verbindlichkeiten aus diesem Sparkassenkapitalbrief werden weder vertragliche Sicherheiten durch die Sparkasse noch durch Dritte

gestellt.

4. Sonstiges  

Nachträglich können der Nachrang nicht beschränkt sowie die Laufzeit und die Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. Eine vorzeitige Rück-
zahlung ist der Sparkasse ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern nicht das Kapital durch die Ein-

zahlung anderen, zumindest gleichwertigen haftenden Eigenkapitals ersetzt worden ist oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht der vorzeitigen Rückzahlung zustimmt (vgl. § 10 Abs. 5a) Satz 5 KWG).  
Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, auf die Verbindlichkeiten aus diesem Sparkassenkapitalbrief weder Tilgungs- noch Zinszahlungen zu

leisten, wenn dies zur Folge hätte, dass die Eigenmittel der Sparkasse die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr erfüllen; vorzeitige Til-

gungs- und Zinszahlungen sind der Sparkasse unbeschadet entgegenstehender Vereinbarungen zurückzuerstatten (§ 10 Abs. 7 Satz 1 Nr.

4a) und b) KWG).

1 Diese Angabe ist erforderlich in Hinblick auf den korrekten Einbehalt der Abgeltungsteuer. Fortsetzung s. Folge-/Rückseite

Kaufbestätigung Sparkassenkapitalbrief
– nachrangige Namensschuldverschreibung – 

Personennummer Bankleitzahl Kontonummer

Kontoinhaber = Gläubiger (Angaben zur Person und Anschrift) Geburtsdatum/Geburtsort

Beruf/Branche/berufliche Stellung

nicht selbstständig

nicht selbstständig

Rechtsform
selbstständig

selbstständig

Staatsangehörigkeit Aufenthaltsland bei Gebietsfremden

Gesetzlicher Vertreter des Gläubigers (Name und Anschrift) 

Käufer (falls abweichend vom Gläubiger) 

Das Konto wird privat genutzt. betrieblich genutzt.1

Zu Lasten Konto

Nr.

Gegen bar

kauften Sie einen Sparkassenkapitalbrief zu folgenden Bedingungen: 

FälligkeitLaufzeit Zinssatz % p.a. Zinstermin Nennbetrag

EUR

Die Zinsen werden nachträglich zu den Zinsterminen – ggf. vermindert um die anfallende Kapitalertragsteuer –  
dem Zinsgutschriftskonto des Gläubigers

Nr. bei der BLZ

gutgeschrieben.

Der Gläubiger ist damit einverstanden, dass die Ausfertigung der Sparkassenkapitalbriefurkunde bis auf weiteres zurückgestellt wird. Der

Gläubiger kann bis zur Fälligkeit jederzeit die Ausfertigung und Aushändigung des Sparkassenkapitalbriefes verlangen.  
Bei Fälligkeit ist der Gegenwert des Sparkassenkapitalbriefes dem Gutschriftskonto des Gläubigers

Nr. bei der BLZ

gutzuschreiben.

Sie baten um Ausfertigung einer Sparkassenkapitalbriefurkunde.

Den Sparkassenkapitalbrief nahmen wir für Sie in Verwahrung.

Hinterlegungs-Nr.

Den Sparkassenkapitalbrief händigten wir Ihnen aus.

Brief-Nr.

Bei Fälligkeit wird der Gegenwert des Sparkassenkapitalbriefes gegen Rückgabe der Urkunde ausgezahlt.



Kontonummer

5. Gesetzliche Mitwirkungspflicht des Kunden  

Der Kontoinhaber ist/Die Kontoinhaber sind verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegen-

über der Sparkasse gemachten Angaben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG). 

6. Verfügungsberechtigung bei Gemeinschaftskonto

Einzelverfügungsberechtigung

Sind mehrere Personen Gläubiger, so ist jede von ihnen berechtigt, über den Sparkassenbrief zu verfügen. Jeder Kontoinhaber kann im Ein-

vernehmen mit der Sparkasse und mit Wirkung für die Zukunft das Konto insoweit umwandeln, als die Kontoinhaber nur noch gemein-

schaftlich Rechte aus dem Gemeinschaftskonto geltend machen. Die Sparkasse wird die anderen Kontoinhaber über die Umwandlung

unterrichten. Im Todesfall kann der überlebende Ehegatte/Lebenspartner gem. LPartG als Kontomitinhaber das Konto auf seinen Namen

umschreiben lassen. Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden.

Nur gemeinschaftliche Verfügungsberechtigung der Gläubiger

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse Vertrags-

bestandteil sind. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können in den Kassenräumen eingesehen werden und werden auf

Wunsch zur Verfügung gestellt.

8. Werbewiderspruch  

Der Kontoinhaber kann/Die Kontoinhaber können jederzeit der Verwendung seiner/ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

9. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG)  

Der Kontoinhaber handelt/Die Kontoinhaber handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere

eines Treugebers):

Ja. Nein.

Wirtschaftlich Berechtigter: Der Kontoinhaber handelt/Die Kontoinhaber handeln auf Veranlassung und im wirtschaftlichen

Interesse der nachfolgend aufgeführten Person(en): 

Name und Vorname(n), Anschrift

Ort, Datum
Mit freundlicher Empfehlung

Unterschrift(en) der Sparkasse
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